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Hartmut Graßl

Der zusätzliche Treibhauseffekt und das Klima

I. Die Empfindlichkeit
des Klimasystems

Der Planet Erde ist im Vergleich zu den Nachbarn
Venus und Mars durch mindestens drei Besonder-
heiten gekennzeichnet: Mehr als zwei Drittel sei-
ner Oberfläche sind mit Wasser, sogar drei Viertel
mit Wasser oder Eis bedeckt; die Hauptbestand-
teile der Atmosphäre sind für Absorption von Son-
nenstrahlung und Emission von Wärmestrahlung
kaum von Bedeutung; die Zusammensetzung der
Atmosphäre wird von den Lebewesen wesentlich
bestimmt. Daraus folgt:

- Wasserdampf und nicht Kohlendioxid wie auf
Venus und Mars ist das Haupttreibhausgas, er
trägt über zwei Drittel des natürlichen Treib-
hauseffektes der Atmosphäre von ungefähr
30°C und garantiert somit Leben in der uns be-
kannten Form;

- starke Klimaänderungen sind das Resultat nur
kleiner Störungen der Zusammensetzung der
Atmosphäre;

- die Lebewesen sind Verstärker beziehungs-
weise Dämpfer von Klimaänderungen oder so-
gar Anlaß dafür.

Behindern Gase und Aerosolteilchen in der Atmo-
sphäre eines Planeten die Abstrahlung von Wärme
stärker als das Vordringen der Sonnenstrahlung
zur Oberfläche, so erwärmt sich die Oberfläche so
lange, bis die Abstrahlung der Einstrahlung wieder
entspricht. Die so durch Zunahme eines Gases er-
zwungene Erwärmung wird in grober Analogie
zum Treibhaus eines Gärtners Treibhauseffekt der
Atmosphäre genannt.

Ohne Zweifel bestimmten die weiteren Treibhaus-
gase Kohlendioxid (CO2), Ozon (O3), Distickstoff-
oxid (N2O) und Methan (CH4) - hier entsprechend
ihrer Bedeutung gereiht - mit zusammen etwa 0,3
Promille Volumenanteil an der Atmosphäre in

Aktualisierte und überarbeitete Fassung des öffentli-
chen Vortrags bei der Hauptversammlung der Max-
Planck-Gesellschaft am 20. Juni 1990 in Lübeck.

einer Warmzeit und nur etwa 0,2 Promille während
der beiden letzten starken Vereisungen das globale
Klima wesentlich; die Änderung des Treibhausef-
fektes bei irgendeiner Konzentrationsänderung
eines dieser Gase wird durch die starke Tempera-
turabhängigkeit der maximal möglichen Wasser-
dampfmenge in Luft (ca. 10% pro Grad) vergrö-
ßert. Addiert man Wasser in Form des Wasser-
dampfes, des Wolkenwassers und des Wolkeneises
zu den Spurengasen, so sind noch immer weniger
als drei Promille der Masse der Erdatmosphäre die
wesentlichen klimawirksamen Substanzen.

Die gegenwärtige Empfindlichkeit des Klimasy-
stems, abgeschätzt als mittlere globale Tempera-
turänderung in Oberflächennähe bei-einer in CO2-
Äquivalente umgerechneten Spurengasänderung,
lautet nach Klimamodellrechnungen: + 2,5 Grad
Celsius bei Verdoppelung des äquivalenten CO2-
Gehaltes vom vorindustriellen Wert von 280 mil-
lionstel Volumenanteilen auf 560. Diese Modell-
rechnungen mit Einschluß einer Variation der
Bewölkung stehen für die wolkenlosen Teile in
Übereinstimmung mit Satellitenbeobachtungen.
Demnach erhöht sich die Oberflächentemperatur
um etwa 0,5 Grad, wenn die Strahlungsbilanz um
1 Watt pro Quadratmeter zunimmt. Die Modelle
behandeln also die Verstärkung durch den Wasser-
dampf und durch zurückweichendes Meereis kor-
rekt. Würden die Wolken durch Kompensation ge-
ringerer Abstrahlung von Wärme und erhöhter
Rückstreuung von Sonnenstrahlung dabei keine
Treibhauseffektänderung bewirken, sollte eine 
CO2-Verdoppelung im globalen Mittel die Tempe-
ratur um 2,2 Grad anheben. Die angegebene Emp-
findlichkeit von 2,5 Grad drückt also eine geringe
Verstärkung des zusätzlichen Treibhauseffektes
durch die Bewölkung aus. Die große Unsicherheit
bei dem Verständnis der Rolle der Wolken macht
aber noch immer die Angabe eines großen
Schwankungsbereiches von 1,5 bis 4,5 Grad not-
wendig.

Veränderungen des Klimas bestimmten Ursachen
zuzuordnen, ist schwierig. So müßten etwa die
Wechselwirkungen des in etwa 1000 Jahren sich
einmal umwälzenden Ozeans mit der rasch reagie-
renden Atmosphäre, den kurzen Phytoplankton-
blüten und den sehr trägen großen Inlandeisgebie-
ten verstanden werden. Ändert der Mensch jedoch



den Anteil irgendeines der genannten Treibhaus-
gase, oder fügt er neue hinzu, so ist er „Klimama-
cher“.

II. Der Spurengasanstieg
und die Ursachen

Daß der Mensch die Zusammensetzung der Atmo-
sphäre stört, ist ebenso zweifelsfrei belegt wie die
Bedeutung der Treibhausgase für das Klima. CO2
ist weltweit seit dem Jahre 1750 von 280 auf jetzt
355, CH4 von 0,65 auf 1,75 und N2O von 0,28 auf
0,31 millionstel Volumenanteile angestiegen. Alle
Anstiege sind überwiegend vom Menschen verur-
sacht. Gegenwärtig nehmen die Anteile der langle-
bigen Spurengase jedes Jahr um 0,7-1 % (CH4),
etwa 0,5% (CO2) bzw. 0,3% (N2O) zu (vgl. Ta-
belle 1). Seit 160000 Jahren waren die CH4- und
CO2-Anteile nie auch nur annähernd so hoch wie
heute. Das für den natürlichen Treibhauseffekt
drittwichtigste Gas, das Ozon (O3) nimmt eben-
falls zu, jedoch nur in der unteren Atmosphäre bis
etwa 12 km Höhe, wo es besonders treibhauswirk-
sam ist, sowie über Industrie- und Brandrodungs-
gebieten und deren Nachbarschaft. In der Strato-
sphäre nimmt es schneller als in Modellrechnungen
erwartet ab, so daß in höheren Breiten eine Teil-
kompensation des zusätzlichen Treibhauseffektes
durch Ozonabbau auftritt.

Von besonderer Bedeutung für die Dauer einer
Störung ist auch die Verweilzeit eines Moleküls in
der Atmosphäre. Sie steigt von typischerweise
einigen Tagen bis Monaten für Wasserdampf
(H2O) und troposphärisches Ozon (O3) auf etwa
fünf bis sieben Jahre für das CO2 in der Atmo-
sphäre und ungefähr zehn Jahre für Methan
(CH4), erreicht jedoch mindestens 100 Jahre für
das vom Menschen zusätzlich eingebrachte CO2,
bis es vom tiefen Ozean aufgenommen worden ist,
oder gar 150 Jahre für Distickstoffoxid (N2O), bis
es in der hohen Atmosphäre von kurzwelligem
Sonnenlicht gespalten wird.

Wegen der stark unterschiedlichen Absorption von
Wärmestrahlung pro Einheit der Konzentration
sind auch manche besonders gering konzentrierten
Spurengase nicht ohne Bedeutung für das Klima.
Bekanntestes Beispiel dafür sind die ausschließlich
vom Menschen hergestellten und zu fast 100% in
die Atmosphäre entweichenden Fluorchlorkohlen-
wasserstoffe (FCKW). Trotz eines Volumenanteils
von insgesamt nur etwa einem Milliardstel und bei
Zuwachsraten von noch immer etwa 4% pro Jahr
bei annähernd stagnierender, in einzelnen Län-
dern rückläufiger Produktion tragen sie zur Zeit
schon mit fast einem Viertel zum Zusatztreibhaus-
effekt bei; sie sind damit bereits bedeutender als
Methan. Für die Bundesrepublik Deutschland gilt:
Die 0,1 Millionen Tonnen FCKW vor wenigen
Jahren waren ähnlich klimawirksam wie die etwa
720 Millionen Tonnen CO2, von ihrer Rolle beim
Abbau stratosphärischen Ozons und damit der Zu-
nahme ultravioletter Strahlung am Erdboden ganz



abgesehen. Da die FCKW überraschend stark
Ozon abbauen, ist der zusätzliche Treibhauseffekt
dann breitenabhängig, wenn der Ozonabbau brei-
tenabhängig auftritt, was eindeutig der Fall ist.

Die wesentlichen Gründe für die Zunahme der na-
türlichen Treibhausgase sind bekannt. Hauptgrund
für die Emission von CO2 ist gegenwärtig die Ver-
brennung von Erdöl, Kohle und Erdgas sowie von 
Holz, sofern es nicht mehr nachwächst. Eine wei-
tere wichtige CO2-Quelle ist die Rodung. Brandro-
dung ist eine zusätzliche Quelle für CH4 und N2O 
sowie für Ozon (O3) als eines der Produkte photo-
chemischen Smogs. Sehr wichtige Methanquellen
sind Rinderzucht, Reisanbau, Kohlebergwerke,
Erdgasverluste und Mülldeponien. Die Quellen
des N2O sind am wenigsten verstanden; eine wei-
tere Ursache neben der Verbrennung von Kohle
und Erdöl ist die Stickstoffdüngung. Die Emis-
sionsrate des CO2 hat 20 Mrd. Tonnen pro Jahr
(bzw. 5,3 Mrd. Tonnen Kohlenstoff) für die fossile
Quelle überschritten und stieg in den achtziger
Jahren mit etwa 2,3 Prozent pro Jahr an, wobei
noch immer etwa drei Viertel von den Industriena-
tionen stammen. Die Zerstörung tropischer Wäl-
der fügt jedes Jahr etwa 5 Mrd. Tonnen hinzu.

III. Was bewirkt der Anstieg
verschiedener Spurengase?

Die Eigenschaft der Treibhausgase, Sonnenstrah-
lung fast ungehindert zur Oberfläche der Erde vor-
dringen zu lassen und die direkte Abstrahlung von
Wärme von der Oberfläche in den Weltraum zu
behindern, erzwingt bei Spurengaszunahme eine
Erhöhung der Temperatur an der Erdoberfläche,
denn im mehrjährigen Mittel muß ebensoviel
Strahlungsenergie in den Weltraum abstrahlen wie
von der Sonne hereinkommt. Die Strahlungs-
bilanzänderung bei vorgegebener Konzentrations-
änderung eines Spurengases in einer Atmosphäre
mit sonst fixierten Parametern ist relativ sicher zu
berechnen, so daß bei wohldurchmischten Gasen,
also langlebigen wie CH4, N2O, FCKW, die Bei-
träge der Änderung jedes einzelnen in eine äquiva-
lente CO2-Störung relativ sicher umgerechnet wer-
den können.

Die bei Erhöhung des Spurengasgehaltes im Mittel
an der Oberfläche eintretende Temperaturände-
rung ist dagegen sehr schwierig zu bestimmen, weil
schon für dieses Mittel alle Rückkopplungen im
Klimasystem beachtet werden müssen: das Ab-

schmelzen von Meereis und Gletschern, ein erhöh-
ter Wasserdampfgehalt, mehr oder weniger Wol-
ken in veränderter Höhe an anderen Orten und bei
verändertem Flüssigwassergehalt, dadurch ver-
schobene Niederschlagsgürtel, dadurch veränderte
Strömungen in den Ozeanen. Mit anderen Worten:
Mindestens der globale Wasserkreislauf in einem
gekoppelten Modell des Ozeans und der Atmo-
sphäre muß für eine erste verläßliche Abschätzung
der mittleren Temperaturänderung korrekt be-
schrieben sein. Daß Beobachtungen allein die Ant-
wort nicht liefern können, liegt an der geringen
Kenntnis über einige weitere Klimagrößen wie
z. B. die Trübung der Stratosphäre durch Vulkane
oder die Langfristaspekte der Wechselwirkung
Ozean-Atmosphäre ohne jede äußere Störung.

Die Frage „Wann wird es wo um wieviel Grad wär-
mer?“ kann noch immer nicht beantwortet wer-
den, aber die einfacheren nach der mittleren Er-
wärmung und der Verzögerung einer Erwärmung
durch die hohe Wärmekapazität des Ozeans schon.
Modelle der allgemeinen Zirkulation der Atmo-
sphäre sowie erste gekoppelte Ozean-Atmo-
sphäre-Modelle lassen folgende Aussagen zu:

- Die volle Reaktion auf eine Verdoppelung des
äquivalenten CO2-Gehaltes führt zu einer mitt-
leren globalen Erwärmung um 2,5 °C, wobei
jedoch vor allem wegen der schwierigen Ein-
schätzung der Bewölkung noch immer ein Unsi-
cherheitsbereich von 1,5 bis 4,5 °C existiert.
Diese Aussage stützt sich nur auf Modelle der
Atmosphäre und der ozeanischen Deckschicht
sowie der Böden, nicht aber auf solche mit strö-
mendem Ozean. Gekoppelte Modelle des strö-
menden Ozeans und der strömenden Atmo-
sphäre sind noch nicht bis zur vollen Anpassung
an verdoppeltes CO2 gerechnet worden.

- Der Niederschlag nimmt im Mittel um drei Pro-
zent pro Grad Temperaturerhöhung zu, wobei
jedoch die schon jetzt trockenen Gebiete eher
noch trockener werden. Das ist physikalisch
plausibel, weil in der Übergangsphase zu höhe-
ren Temperaturen tropische und subtropische
Regionen sich keineswegs, wie es im Atmo-
Sphärenmodell bei voller Anpassung der Fall
war, langsamer erwärmen, denn die kräftigere
vertikale Mischung des Ozeans in hohen Brei-
ten führt sehr viel Wärmeenergie in den Ozean
ab. Sie bremst so die Erwärmung an der Ober-
fläche und läßt eine Abschwächung der allge-
meinen Zirkulation nicht zu.

- Die hohe Wärmekapazität des Ozeans und
seine gebietsweise kräftige vertikale Durchmi-
schung vor allem im Winter führen zu einer



Verzögerung des in Atmosphärenmodellen
ohne Kopplung berechneten Temperaturanstie-
ges um Jahrzehnte. So wird bei einem einpro-
zentigen Zuwachs des äquivalenten CO-Ge-
haltes pro Jahr (was der Realität sehr nahe
kommt) jeweils nur etwa die Hälfte des nach
dem zugehörigen Atmosphärenmodell maximal
möglichen Temperaturanstiegs erreicht. Das
entspricht einer Verzögerung von etwa 30 Jah-
ren bei weiter exponentiell mit einem Prozent
pro Jahr steigender Störung. Leider gibt es we-
gen fehlender Computerkapazität noch keine
gekoppelten Modelläufe über mehr als 100
Jahre hinaus, so daß die Frage nach einer even-
tuellen Dämpfung oder Verstärkung der mittle-
ren globalen Erwärmung noch nicht beantwor-
tet werden kann. Da der Ozean selbst aller-
dings Wärme nur umverteilt, sollte ein solcher
Effekt nur dann bedeutend sein können, wenn
die Bewölkung durch veränderte Ozeanströ-
mung und -temperatur stark variierte.

- Das Innere der Kontinente wird stärker er-
wärmt, weil die dämpfende Wirkung nahe gele-
gener tief mischender Ozeangebiete fehlt.

- Die Bodenfeuchte im Inneren der Kontinente
nimmt in mittleren Breiten auch bei Rechnung
mit gekoppelten Modellen im Sommer ab, so-
fern diese Abnahme im zugehörigen Zirkula-
tionsmodell der Atmosphäre bereits enthalten
war. Die Bodenfeuchte ist wegen der Bedeu-
tung für den Ertrag beim Getreideanbau eine
häufig besonders herausgestellte Klimamodell-
größe. Da sie jedoch eine korrekte Berechnung
von Temperatur, Niederschlag und Verdun-
stung sowie des Abflusses und des Wassertrans-
ports im Boden voraussetzt, ist die Spannweite
der berechneten Veränderungen noch recht
groß. Sie reicht von leichter Zu- oder Abnahme
bis zu genereller kräftiger Abnahme.

Die wirklich aussagekräftigen Modelläufe sollten
zeitabhängig auf die Spurengasanstiege reagieren.
Solche liegen seit wenigen Jahren vor. Für vom In-
tergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
vorgegebenen Szenarien lautet die zentrale Folge-
rung: Die verzögerte Erwärmung der unteren At-
mosphäre wegen der hohen Wasserkapazität des
Ozeans verschiebt die Entdeckung der Wirkung
einer möglichen Abwehrmaßnahme auf die Zeit
nach dem Tode des Entscheidenden; Szenario A 
des IPCC führte zu einer Erwärmung von etwa 3°C
im globalen Mittel, also zu gleicher Größenord-
nung wie der Hub von 4 bis 5°C zwischen der Eis-
zeit vor 18000 Jahren und jetziger Warmzeit. Eine
weitere mögliche Folge erhöhter Temperatur an

der Meeresoberfläche muß noch erwähnt werden.
Bei Vergrößerung der Fläche mit Wassertempera-
turen über 27°C und neuen Höchstwerten in vielen
Regionen wird die von Wirbelstürmen betroffene
Region ausgeweitet, die mittlere Intensität sollte
zunehmen und die typischen Zugbahnen könnten
sich verlagern.

Die Fixierung der Diskussion auf den Spurengas-
anstieg sollte jedoch nicht darüber hinwegtäu-
schen, daß andere Folgen der Industriegesellschaft
wie z.B. die erhöhte Lufttrübung ebenfalls zumin-
dest regionale Wirkung haben können. So ist nach
Messungen der Zunahme der Lufttrübung in Ham-
burg, die auf die Gas-Teilchen-Umwandlung auf
dem Weg von fernliegenden Ballungsgebieten zum
Meßort zurückgeführt werden konnte, und nach
Satellitenbeobachtungen besonders heller Wolken
in der Abgasfahne von Schiffen ein Einfluß dieser
Trübungszunahme auf die Rückstreufähigkeit der
niedrigen Wolken für Sonnenstrahlung als sehr
wahrscheinlich zu bezeichnen. Dieser dem Treib-
hauseffekt entgegengesetzte Wolkenalbedoeffekt
(das Rückstrahlungsvermögen) kann, weil eben-
falls an die Spurengasemission bei Verbrennung
von Kohle, Erdöl und Erdgas gekoppelt, in Teilen
dämpfend wirken. So könnte die Erwärmung der
nördlichen Erdhälfte mit den Hauptquellen für 
Spurengase, aus denen Aerosolpartikel werden, in
der Erwärmung nachhinken.

IV. Sieht man das anthropogene
Signal schon?

Wenn der Temperaturanstieg bei Verdoppelung
des äquivalenten CO2-Gehaltes nach Aussagen der
Klimamodelle 2,5 °C im globalen Mittel beträgt
und gemessen am vorindustriellen Wert schon
Halbzeit bis zur Verdoppelung ist, dann sollte
eigentlich eine mittlere globale Erwärmung an der
Oberfläche um mehr als ein Grad längst zu beob-
achten sein. Die beobachtete Zunahme von nur
etwa 0,5 °C in den vergangenen 100 Jahren ist
trotzdem im Einklang mit den Modellrechnungen,
weil bei einer Verzögerung durch den Ozean von
nur etwa drei Jahrzehnten sowie bei einer 2,5 pro-
zentigen Steigerung der Emissionsraten pro Jahr
nur die Hälfte der Wirkung der Störung beobach-
tet werden kann. Ein Beweis ist dies jedoch nicht.
Der Anstieg könnte noch immer auch von internen
Wechselwirkungen im Klimasystem verursacht
sein. Vulkanismus und Variabilität der Abstrah-



lung der Sonne sowie sicherlich die Schwankungen
der Bahn der Erde um die Sonne sind als wesentli-
che Ursachen jedoch auszuschließen. Aus teilweise
bis zu elf Jahre umfassenden Messungen mit drei
Satellitenradiometern ist klar geworden, daß die
Sonne innerhalb des vergangenen elfjährigen
Sonnenfleckenzyklus um etwa ein Promille ihre
Strahldichte geändert hat, wobei eine hohe Flek-
kenrelativzahl höhere Abstrahlung bedeutet. Bei
im Mittel 1367 Watt pro Quadratmeter (Wm’2)
Einstrahlung am oberen Rand der Atmosphäre
und Beachtung des schrägen Einfalls sowie der
Rückstreuung von etwa 30 Prozent durch den
Planeten folgt daraus eine Strahlungsbilanzände-
rung von 0,24 Wm’2. Im Vergleich zur bereits
angehäuften Spurengasstörung, die schon über
2 liegt, ist das fast unbedeutend. Im Ver-
gleich zur Abwärme durch alle Aktivitäten des
Menschen, die zu etwa 0,02 Wm'2 im globalen Mit-
tel führen, ist es allerdings der dominante Effekt.

Weitere Hinweise für die Wirkung eines verstärk-
ten Treibhauseffektes sind das Abschmelzen der
Gebirgsgletscher und ein Meeresspiegelanstieg um
etwa 15 cm in den letzten 100 Jahren, eine Um-
verteilung der Niederschläge für die nördliche Erd-
hälfte und eine starke Zunahme des Wasserdampf-
gehaltes und der Temperatur in den inneren Tro-
pen in Höhen um 5 km seit wenigen Jahrzehnten.
Die Beweisführung anhand der Zunahme von 
Extremereignissen wie besonders starken Stürmen
und lang anhaltenden Dürren sowie aufeinander-
folgenden warmen Wintern ist zur Zeit noch nicht
möglich.

V. Wie wirken Klimaänderungen?

Da Temperatur und Niederschlag die Vegetations-
zonen auf der Erde festlegen, ist eine Verschie-
bung der Klimazonen von großer Bedeutung für
die Ernährung der Menschheit. Angesichts einer
bereits jetzt zugespitzten Lage ist eine Gefährdung
der Ernährung insgesamt nicht auszuschließen.
Ein Beispiel für die Abhängigkeit der Vegetation
von Temperatur und Niederschlag sind die sehr
kalten Klimate Sibiriens, wo geschlossener Wald
noch bei einem Jahresniederschlag von 250 mm
wächst, während in unserer Klimazone etwa 400
bis 500 mm dafür nötig sind und in den inneren
Tropen erst bei Niederschlägen über 1800 mm im-
mergrüner Feuchtwald auftritt. Die vorhergesag-
ten Temperaturänderungen werden bei ungebrem-
ster Emission von Spurengasen durch den Men-

schen (die äquivalente CO2-Verdoppelung würde
etwa im Jahre 2025 eintreten) nicht nur Klima-
zonen und damit Anbauzonen um hunderte von
Kilometern verlagern, sondern auch so schnell ab-
laufen, daß naturnahe Ökosysteme, wie z.B. die
nördlichen Wälder, nicht mit der Verlagerung
Schritt halten können.

Aber auch die Landwirtschaft in den Entwick-
lungsländern wird die notwendigen Veränderun-
gen bei Sorten, Saatgut und Düngung häufig nicht
schnell genug vollziehen können. Folge einer Ver-
lagerung der Vegetationszonen wird auch ein be-
schleunigtes Artensterben sein. Die Wasserwirt-
schaft (und der Wintersport) wird stark betroffen
sein, wo doch z.B. die Schneefallgrenze bei einer
um ein Grad höheren Temperatur um mindestens
100 m, typischerweise um 150 m und im Extremfall
im Inneren von Gebirgstälern um etwa 500 m an-
steigen kann. Daß auch bei einem moderaten Mee-
resspiegelanstieg von einem halben Meter (Band-
breite 25-100 cm), der bei fehlenden Maßnahmen
bis zum Jahre 2030 angelegt ist, aber erst später
eintritt, Millionen von Menschen ihre Lebens-
grundlage verlieren, muß nach so vielen überzoge-
nen Meldungen über den Anstieg des Meeresspie-
gels immer wieder erwähnt werden; vor allem,
wenn man in einem Lande lebt, in dem verstärkter
Küstenschutz nur eine Frage von wenigen umver-
teilten Promille des Bruttosozialproduktes ist.

Leider ist die Forschung auf dem Gebiet der
Wirkung von Klimaänderungen so spät begonnen
worden und zudem so schwierig, daß nur sehr un-
genaue Angaben z.B. zur Anfälligkeit nicht ange-
paßter Wälder gegenüber neuen Krankheitserre-
gern oder der Änderung des Abflusses existieren.
Ein kleines Beispiel kann jedoch die Bedeutung
solcher Untersuchungen unterstreichen: Steigt die
mittlere Temperatur um ein bis zwei Grad und
sinkt die Jahresniederschlagsmenge um 10 Pro-
zent, so vermindert sich in einem semi-ariden
Klima der Abfluß um 40 bis 70 Prozent.

VI. Was ist zu tun?

Wegen der sicheren Verzögerung einer Reaktion
des Klimasystems auf Störungen der Zusammen-
setzung der Atmosphäre durch die trägen Kompo-
nenten des Klimasystems wie Ozean, Meereseis
und Gletscher hilft Abwarten nicht; die noch im-
mer vorhandenen Unsicherheiten, speziell über
die regionale Ausprägung einer Klimaänderung,



können bei der Komplexität der Wechselwirkun-
gen nicht rasch beseitigt werden. Die Gründe für
die Störung sind zum größten Teil bekannt und
sollten zum Handeln im Sinne einer Vorsorge bei
möglichst großer Effektivität der Maßnahmen an-
leiten.

1
1. FCKW

Notwendig ist ein Verbot der Produktion, d.h. die
Einhaltung des im Juni 1990 verschärften Montrea-
ler Protokolls, der Detaillierung des Wiener Ab-
kommens zum Schutz des Ozonschicht. Das ur-
sprünglich nur zur Bremsung des Ozonabbaus in
der Stratosphäre gedachte Protokoll (es trat am
1. Januar 1989 in Kraft) ist das erste internationale,
fast weltweit getragene, mengenbegrenzende Um-
weltabkommen zur Eindämmung des zusätzlichen
Treibhauseffektes geworden. Die neuen Befunde1
besonders dramatischer Ozonabnahme im Früh-
jahr werden wohl zu einem noch rascheren Aus-
stieg führen.

1 Vgl. World Meteorological Organization (WMO)/United
Nations Environment Programme (UNEP), Ozone Assess-
ment ’91, Genf 1992 (i.E.).

2. co.

Der weltweite Ausstoß an CO2 muß durch einen
Anfang der „reichen“ Hauptverursacher und den
Abschluß eines CO2-Protokolles im Rahmen einer
globalen Klimakonvention zum Schutz der Erdat-
mosphäre vermindert werden. Die wichtigsten
Teilschritte sind dabei:

- Effizienzsteigerung bei der Nutzung fossiler
Brennstoffe, z.B. durch ausgeweitete Wärme-
Kraft-Kopplung, Verbrauchsregeln für Auto-
mobile, schärfere Wärmedämmstandards, Stär-
kung des Gütertransportes auf Schienen.

- Förderung erneuerbarer Energiequellen vor al-
lem durch schrittweise Einführung des Echt-
preises für fossile Energie, d.h. Einschluß der
hohen, bisher von der Allgemeinheit getrage-
nen Kosten zur Beseitigung und Linderung von 
Schäden in die Marktpreise.

- Aufklärung der Nutzer von Energiedienstlei-
stungen.

Alle Maßnahmen zur Reduktion der CO-Emis-
sion lindern gleichzeitig viele lokale wie regionale
Umweltprobleme, z.B. die Überdüngung der
Randmeere, den photochemischen Smog, die Ver-
sauerung von Seen und Böden, Waldschäden,
Korrosion von Gebäuden sowie die Zerstörung
von Kulturdenkmälern.

3. CH,

Zu fordern wäre die Verminderung des CH4-Aus-
Stoßes durch die Nutzung aus Absauganlagen und
Wettern der Kohlenbergwerke sowie aus Müllde-
ponien, Verminderung der Lecks in Erdgasvertei-
lersystemen, verbesserte Methoden des Abfak-
kelns, noch besser der Nutzung bisher ungenutzt
abgegebenen Erdgases, die Einführung verbesser-
ter landwirtschaftlicher Praktiken beim Reisanbau
und die Reduzierung des Fleischverbrauchs in den
reichen Ländern.

Bei allen Bemühungen zur Reduktion des Methan-
ausstoßes ist als weiterer Anlaß zu Aktionen zu
berücksichtigen, daß CH4 mehrfach während und
nach Oxidation zu H2O und CO2 indirekt wirkt:
erstens als zusätzliches CO2-Molekül, zweitens als
besonders treibhauswirksamer stratosphärischer
Wasserdampf und drittens als indirekt beim Abbau
troposphärische Ozonbildung stimulierendes Mo-
lekül.

4. N2O

Vorschläge zu Maßnahmen für die Reduzierung
der Emissionsraten können wegen der geringen
Kenntnis über die Stärke der Quellen gegenwärtig
nur sehr schwer gemacht werden. Bei CO2- und
CH4-Minderung werden N2O-Quellen allerdings
direkt oder indirekt verkleinert.

Ein Hauptziel der Politik und jedes einzelnen
sollte es sein, weniger Rohstoff pro Kopf zu ver-
brauchen, und dies möglichst nahe zu natürlichen
Kreisläufen.



Sebastian Oberthür

Die internationale Zusammenarbeit
zum Schutz des Weltklimas

Im Dezember 1990 setzte die Vollversammlung
der Vereinten Nationen einen zwischenstaatlichen
Verhandlungsausschuß ein, der bis zur UN-Konfe-
renz über Umwelt und Entwicklung (United
Nations Conference on Environment and Deve-
lopment [UNCED], Rio de Janeiro, 1.-12. Juni
1992) eine internationale Rahmenkonvention zum
Schutz des Weltklimas und eventuelle ergänzende
Rechtsinstrumente erarbeiten soll1. Obwohl eine
umfassende Themenpalette auf der Tagesordnung
der auch als „Erdgipfel“ bezeichneten Konferenz
in Rio steht, wird der Abschluß einer Weltklima-
konvention gemeinhin als die bedeutendste Auf-
gabe des Treffens angesehen2 .

1 Vgl. UN-Dok. A/RES/45/212, 21. Dezember 1990.
2 Die gesamten UNCED-Aktivitäten sind aufgeführt in
UN-Dok. A/RES/44/228, 22. Dezember 1989; vgl. Peter H.
Sand, International Law on the Agenda of the United
Nations Conference on Environment and Development,
(Ms.) Genf 1991.
3 Die naturwissenschaftlichen Grundlagen sind dargestellt
in: Intergovemmental Panel on Climate Change (IPCC), Cli-
mate Change. The IPCC Scientific Assessment, Report Pre-
pared for IPCC by Working Group I, Cambridge, Mass.,
u.a. 1990. Die Auswirkungen sind abgeschätzt in: Intergo-
vernmental Panel on Climate Change (IPCC), Climate

Change. The IPCC Impacts Assessment, Report Preparedfor
IPCC by Working Group II, Canberra 1990. Mögliche Ge-
genmaßnahmen finden sich in: Intergovernmental Panel on
Climate Change (IPCC), Climate Change. The IPCC Re-
sponse Strategies, o.O. u. J. Für einen Überblick über inter-
nationale Aktivitäten in der Phase der Vorverhandlungen
vgl. Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages,
Schutz der Erde. Eine Bestandsaufnahme mit Vorschlägen
zu einer neuen Energiepolitik. Dritter Bericht der Enquete-
Kommission des 11. Deutschen Bundestages „Vorsorge zum
Schutz der Erdatmosphäre“, Bd. 2, Bonn 1990, S. 804ff.
4 Vgl. IPCC, Scientific Assessment (Anm. 3), S. 8ff. Um zu
einer Stabilisierung der atmosphärischen Konzentrationen
der anderen direkt wirksamen Treibhausgase zu gelangen,
sind der gleichen Quelle zufolge folgende Emissionsreduzie-
rungen notwendig: Methan: 15-20%; N20: 70-80%;
FCKW: ca. 80%.
5 Zur amerikanischen Diskussion um internationale Re-
gime vgl. Stephen D. Krasner (Hrsg.), International Re-
gimes, Ithaca-London 1983; Stephan Haggard/Beth A. Sim-
mons, Theories of International Regimes, in: International
Organization, 41 (1987) 3, S. 491-517. Zur deutschen Diskus-
sion und für weiterführende Literaturhinweise vgl. Beate
Kohler-Koch (Hrsg.), Regime in den internationalen Bezie-
hungen, Baden-Baden 1989; Manfred Efinger/Volker Ritt-
berger/Klaus Dieter Wolf/Michael Zürn, Internationale Re-
gime und internationale Politik, in: Volker Rittberger
(Hrsg.), Theorien der internationalen Beziehungen. Be-
standsaufnahme und Forschungsperspektiven, Opladen
1990, S. 263-285.

Dem Beginn der offiziellen Verhandlungen war
seit Mitte der achtziger Jahre eine Phase von Vor-
verhandlungen vorausgegangen. Dabei wurde zum
einen versucht, einen internationalen wissenschaft-
lichen Konsens über die Bewertung des anthropo-
genen (durch den Menschen verursachten) Treib-
hauseffektes sowie über seine Ursachen und Fol-
gen herzustellen. Zum anderen ging es darum,
durch einen internationalen Meinungsaustausch
über Gegenmaßnahmen eine politische An-
näherung zu erreichen. Den Endpunkt dieser Vor-
verhandlungsphase markiert die Zweite Weltkli-
makonferenz, die vom 29. Oktober bis 7. Novem-
ber 1990 in Genf stattfand. Ihr lag der erste
Zwischenbericht eines internationalen Experten-
gremiums (Intergovernmental Panel on Climate
Change [IPCC]) vor, das die naturwissenschaftli-
chen Grundlagen des Treibhauseffektes, seine Fol-
gen und mögliche Gegenmaßnahmen unter-
suchte3 . Dieser war zu dem Schluß gekommen,
daß für eine Stabilisierung der atmosphärischen

CO2-(Kohlendioxid-)Konzentrationen eine Redu-
zierung der Emissionen um über 60 Prozent not-
wendig sei4 .

Der Beginn der offiziellen Verhandlungen bedeu-
tet keineswegs das Ende der Suche nach einem
wissenschaftlichen Konsens. Vielmehr unter-
streicht das Fortbestehen des IPCC, daß die inter-
nationalen Kooperationsbemühungen auch mit
dem Beginn konkreter Verhandlungen zweigleisig,
auf wissenschaftlicher und politischer Ebene, fort-
geführt werden.

Im folgenden geht es um die politischen Verhand-
lungen, die zur Entstehung eines internationalen
Regimes zum Schutz des Klimas führen sollen5 .
Der Abschluß einer Weltklimakonvention würde
die Entstehung eines solchen Klimaschutzregimes
markieren. Vor der Untersuchung der entspre-
chenden Klimaverhandlungen soll zunächst auf
drei Charakteristika der Klimaproblematik hinge-
wiesen werden.



I. Klimawandel:
Drei Charakteristika

1. Ungleiche regionale Verteilung

Die Problematik des anthropogenen Treibhausef-
fekts und seiner Folgewirkungen ist durch äußerst
komplexe naturwissenschaftliche6 , sozio-ökonomi-
sche und politische Zusammenhänge gekennzeich-
net. Eine Vielzahl von direkt und indirekt wirksa-
men Treibhausgasen wird bei einer großen Anzahl
menschlicher Aktivitäten freigesetzt. Die wichtig-
sten dieser Verursachungsbereiche sind die Ver-
brennung fossiler Energieträger (Erdöl, Kohle,
Erdgas) zur Energiegewinnung und im Verkehr,
die Landwirtschaft, die Zerstörung von Wäldern
sowie die Verwendung voll- und teilhalogenierter
Kohlenwasserstoffe, hauptsächlich Fluorchlorkoh-
lenwasserstoffe (FCKW).

6 Zu den naturwissenschaftlichen Zusammenhängen vgl.
den Beitrag von Hartmut Graßl in diesem Heft.
7 Die Darstellung beruht bis hierher auf Enquete-Kommis-
sion (Anm. 3), Bd. 1, S. 43ff.
8 Vgl. Toufiq A. Siddiqi, Energy Policy Responses to
Climate Change Concerns in Five Asian Countries. Paper
presented at the International Conference on „Climatic
Impacts on the Environment and Society“, Universität von
Tsukuba/Japan, 27. Januar bis 1. Februar 1991, S. 24 ff.

9 Vgl. Wolfgang Sassin/Jill Jäger/Juan C. di Primio/Wolf-
gang Fischer, Das Klimaproblem zwischen Naturwissen-
schaft und Politik. Berichte der Kernforschungsanlage Jü-
lich, Nr.2239/Oktober 1988, S.96f.; Rainer Grießhammer/
Christian Hey/Peter Hennicke/Fritz Kalberlah, Ozonloch
und Treibhauseffekt. Ein Report des Öko-Instituts, Reinbek
1989, S. 82.
10 Vgl. Peter M. Haas, Obtaining International Environ-
mental Protection through Epistemic Consensus, in: Millen-
nium, 19(1990)3, S. 359.
11 Dieses Datum ist genannt in: IPCC, Scientific Assess-
ment (Anm. 3), S. 256.
12 Vgl. IPCC, Impacts Assessment, und Enquete-Kommis-
sion (beide Anm. 3).
13 Vgl. Günther Bächler, Kollaps und Konflikt. Zur Kon-
fliktdimension internationaler Umweltkonflikte, in: ami, 20
(1990) 12, S.5-14; Helmut Breitmeier/Michael Zürn, Ge-
walt oder Kooperation. Zur Austragungsform internationa-
ler Umweltkonflikte, in: ebd., S. 17f.

Im Mittelpunkt der gegenwärtig stattfindenden
internationalen Klimaverhandlungen stehen da-
bei die durch die Verbrennung fossiler Energie-
träger entstehenden CO2-Emissionen, die zur
Zeit mit rund 40 Prozent den größten Teil der
gesamten Treibhausgasemissionen ausmachen.
Sie sind regional äußerst ungleich verteilt. Das in
den industrialisierten Ländern lebende Viertel
der Weltbevölkerung zeichnet gegenwärtig für
etwa 80 Prozent der CO2-Emissionen verant-
wortlich7 . Es wird allerdings aufgrund des Bevöl-
kerungswachstums und der erwarteten wirt-
schaftlichen Wachstumsprozesse von einer in
Zukunft wachsenden Bedeutung der Entwick-
lungsländer ausgegangen. So ist berechnet wor-
den, daß der CO2-Ausstoß Chinas im Jahre 2010
den des zur Zeit weltweit größten Emittenten,
der USA, übertreffen wird8 .

Kompliziert wird die internationale Bearbeitung
des Problems „Klimawandel“ durch die Gewinner-
Verlierer-Problematik. Angesprochen ist damit
der Umstand, daß durchaus nicht alle Länder nur
negative Auswirkungen durch eine Klimaverände-
rung zu erwarten haben. So könnten etwa Kanada
und Rußland durch das Auftauen bisher ständig
gefrorener Gebiete, Skandinaviens Landwirtschaft

durch eine längere Wachstumsperiode der Pflan-
zen gewinnen. Allerdings muß vor allem aufgrund
der Interdependenzen in der Weltwirtschaft davon
ausgegangen werden, daß die Verluste der ande-
ren Länder auf die „Gewinner“ zurückschlagen.
Letztlich ist also an der Berechtigung der An-
nahme, daß es Gewinner geben werde, zu zwei-
feln9 .

2. Wissenschaftliche Unsicherheiten

Zur Komplexität trägt bei, daß die Klimaproble-
matik bis heute von großen wissenschaftlichen Un-
sicherheiten gekennzeichnet ist. Über Zeitpunkt,
Ausmaß und Verteilung der Wirkungen von Kli-
maveränderungen besteht keine Einigkeit oder gar
Gewißheit10 . Das tatsächliche Vorhandensein
eines zusätzlichen Treibhauseffektes bleibt um-
stritten und kann frühestens im Jahre 2000 festge-
stellt werden11 . Schwerer wiegt jedoch, daß die
meisten Auswirkungen nur abstrakt und allgemein
bekannt sind, während über ihre spezifische Stärke
am konkreten Ort keine Klarheit besteht. Die be-
fürchteten Auswirkungen umfassen einen Anstieg
der Weltdurchschnittstemperatur um 2 bis 5°C in-
nerhalb des nächsten Jahrhunderts, der von einem
Anstieg des Meeresspiegels um 35 bis 100 cm sowie
eine dadurch ausgelöste Überflutung niedriglie-
gender Küstengebiete und Inseln begleitet wird;
ferner eine Beeinträchtigung der landwirtschaftli-
chen Produktion, den Verlust einer Vielzahl biolo-
gischer Arten, die Vernichtung von Wäldern, eine
weitere Verbreitung bestimmter Krankheiten, die
verringerte Verfügbarkeit von Trinkwasser, Ver-
änderungen der Meeresströmungen, Verschiebun-
gen von Fischereizonen und anderes mehr12 . Als
weitere Konsequenz dieser Auswirkungen des zu-
sätzlichen Treibhauseffektes könnten auch die si-
cherheitspolitischen Konfliktpotentiale und damit
die Gefahr von Kriegen wachsen13 .



Weitere wissenschaftliche Unsicherheiten betref-
fen die Quellen und Senken von Treibhausgasen.
Als Senken werden dabei die Medien verstanden,
durch die der Atmosphäre Treibhausgase entzogen
werden. Wichtige CO2-Senken sind die Ozeane
und neu wachsende Wälder14 . Die Quellen und
Senken der halogenierten Kohlenwasserstoffe, de-
ren Produktion und Verbrauch bereits interna-
tionalen Regelungen unterliegen, sind bekannt.
Bezüglich aller anderen Treibhausgase bestehen
erhebliche Unsicherheiten. Einzig die Quellen der
energiebedingten CO2-Emissionen sind noch mit
hinreichender Genauigkeit quantifizierbar und
nach Ländern gesondert berechenbar, was die Fi-
xierung der internationalen Klimaverhandlungen
auf diesen Problembereich erklärt.

14 Davon zu unterscheiden sind bestehende, ausgewach-
sene Wälder, die Kohlenstoffreservoire darstellen. Für die
Schilderung der Kreisläufe der Treibhausgase in der Atmo-
sphäre vgl. Enquete-Kommission (Anm. 3), Bd. 1, S. 148ff.
15 Vgl. Congress of the United States/Office of Technology
Assessment (OTA), Changing by Degrees. Steps to Reduce
Greenhouse Gases (Summary), Washington, D.C., Februar
1991, S.5ff.
16 Vgl. David Pearce, Economics and the Global Environ-
mental Challenge, in: Millennium, 19 (1990) 3, S.371;
William D. Nordhaus, To Siow or Not To Siow: The Econo-
mics of the Greenhouse Effect, in: The Economic Journal,
101 (1991), Nr. 407, S. 920-937.

17 Vgl. U.S. Department of Justice, A Comprehensive
Approach to Addressing Potential Climate Change, Report
of the Task Force on the Comprehensive Approach to Cli-
mate Change, Washington, D.C., Februar 1991, S. 50ff.
18 Vgl. Garrett Hardin, The Tragedy of the Commons, in:
Science, 162 (1968), Nr. 3859, S. 1243-1248. Bezogen auf die
Klimaproblematik ist dementsprechend von einer „tragedy
of the atmosphere“ die Rede gewesen, vgl. Marvin S. So-
roos, The Evolution of Global Regulation of Atmospheric
Pollution, in: Policy Studies Journal, 19 (1991) 2, S. 116.

Auch die Bewertung der wirtschaftlichen Folgen
einer Klimaschutzpolitik ist durch Unsicherheiten
charakterisiert, zumal bisher nur nationale Unter-
suchungen zur Verfügung stehen. In den USA
könnte einer vom amerikanischen Kongreß in Auf-
trag gegebenen Studie zufolge eine 20-35 prozen-
tige Reduktion der CO2-Emissionen bis zum Jahre
2015 Kosten von 150 Mrd. US-Dollar (1,8 Prozent
des Bruttosozialprodukts [BSP]) im Jahr verur-
sachen, möglicherweise aber auch einen jährlichen
Nettonutzen von 20 Mrd. US-Dollar (0,2-0,3 Pro-
zent des BSP)15 . Mit dem Prozentsatz der Reduk-
tion steigen die potentiellen Kosten stark an16 . Die
Gesamtkosten einer Stabilisierung der atmosphäri-
schen Treibhausgas- und auch der Kohlendioxid-
konzentrationen sind folglich höher als die Kosten
der bisher ins Auge gefaßten mittelfristigen Ziele.
Diese erreichen jedoch noch nicht die für eine
solche Konzentrationsstabilisierung erforderliche
Reduzierung der Emissionen.

Ferner drohen negative Rückwirkungen einer Kli-
maschutzpolitik auch auf deren eigene intendierte
Ziele. So würde ein Preisverfall fossiler Energie-
träger einen zusätzlichen ökonomischen Anreiz
zur Verwendung derselben implizieren, was natio-
nale Klimaschutzpolitiken zumindest international
konterkarieren könnte. Denkbar wäre auch, daß

ein Ersatz der relativ kohlenstoffintensiven Ener-
gieträger Kohle und Erdöl durch das kohlenstoff-
ärmere Erdgas über größere Transportverluste des
letzteren zu erhöhten Methanemissionen führt17 .

Schließlich könnten wirksame Maßnahmen zur
weitestgehenden Vermeidung des Klimawandels
auch unerwünschte sicherheitspolitische Konse-
quenzen haben. Schrumpft durch solche Maßnah-
men beispielsweise in den industrialisierten Län-
dern der Markt für Erdöl, muß bei unveränderter
oder gar gesteigerter Produktion mit einem Preis-
verfall gerechnet werden, der die erdölexportie-
renden Staaten (vor allem die Mitgliedstaaten der
OPEC) in wirtschaftliche Krisen stürzen könnte.
Unter Berücksichtigung möglicher Folgewirkun-
gen auf die innerstaatliche Stabilität insbesondere
der Golf-Staaten sowie auf die dort ohnehin ge-
spannten zwischenstaatlichen Beziehungen wird
deutlich, daß Auswirkungen einer Klimastabilisie-
rungspolitik möglicherweise bis in den Bereich der
globalen Sicherheit reichen.

3. Die Nutzung globaler Gemeinschaftsgüter

Der anthropogene Treibhauseffekt kann als eine
Problematik globaler Gemeinschaftsgüter („global
commons“) bezeichnet werden. Gemeinschaftsgü-
ter sind ihrer Definition zufolge dadurch gekenn-
zeichnet, daß sie nicht aufgeteilt werden können
und niemand von ihrem Gebrauch ausgeschlossen
werden kann. Die „tragedy of the commons“ be-
steht darin, daß die Gemeinschaftsgüter von ratio-
nalen Gewinnmaximierern genutzt werden, wobei
der Gewinn privat angeeignet wird, während der
dem jeweiligen Gut zugefügte Schaden von allen
Nutzem getragen wird. Bei uneingeschränktem
Zugang zu den Gemeinschaftsgütern führt das
zu ihrer Übernutzung und damit zum Ruin aller
Nutzer18 .

Nur auf wenige Güter trifft diese Beschreibung auf
globaler Ebene zu. Zu ihnen zählt die Atmo-
sphäre, deren Schädigung als unbeabsichtigte
Folge der Produktion öffentlicher und privater
Güter (etwa Energiedienstleistungen, Fortbewe-
gungsmittel) entsteht. Da die Atmosphäre bereits
übernutzt wird, geht es nicht mehr um die Vertei-



lung zusätzlicher Güter, wie etwa bei der Nutzung
von Rohstoffvorkommen auf dem Meeresgrund,
sondern um die Verteilung von Kosten für die
möglichst weitgehende Vermeidung eines globalen
Schadens, nämlich des anthropogenen Treibhaus-
effekts19 . Wie zur Regelung der Nutzung globaler
Gemeinschaftsgüter sind auch zur Vermeidung
globaler Schäden internationale Absprachen erfor-
derlich, so daß für den Fall Klima von einem inter-
nationalen Handlungsbedarf ausgegangen werden
kann.

19 Vgl. Ronnie D. Lipschutz, Bargaining Among Nations:
Culture, History, and Perceptions in Regime Formation, in:
Evaluation Review, 15 (1991) 1, S.49ff.
20 Die folgenden Ausführungen beruhen teilweise auf eige-
nen Beobachtungen des Autors als Teilnehmer für den Inter-
national Council of Environmental Law (ICEL) an der zwei-
ten und vierten Verhandlungsrunde.
21 Vgl. UN-Dok. A/AC.237/5, 11. Februar 1991; UN-
Dok. A/AC.237/6, 8. März 1991; UN-Dok. A/AC.237/9,
19. August 1991.

22 Vgl. UN-Dok. A/AC.237/6 (Anm. 21), S. 23.
23 Vgl. UN-Dok. A/AC.237/Misc. 17 und Addenda 1-9,
19. Dezember 1991.

II. Verlauf und Inhalt
der Klimaverhandlungen

1. Der Fortgang der Verhandlungen

Der zwischenstaatliche Ausschuß zum Aushandeln
einer Weltklimakonvention ist bisher fünfmal für
jeweils 10 bis 14 Tage zusammengetreten20 . Eine
letzte Sitzung ist für den April/Mai 1992 geplant.
An allen bisherigen Verhandlungsrunden haben
mehr als 100 Staaten teilgenommen.

Im Vordergrund standen zunächst prozedurale
Fragen. Verfahrensregeln und Richtlinien für die
Verhandlungen wurden verabschiedgt sowie zwei
Arbeitsgruppen eingerichtet. Arbeitsgruppe I be-
schäftigt sich mit den in die angestrebte Konven-
tion aufzunehmenden konkreten Verpflichtungen,
insbesondere bezogen auf eine Begrenzung von
Treibhausgasemissionen und einen Ressourcen-
transfer aus den Industrie- in die Entwicklungslän-
der. Arbeitsgruppe II ist mit den institutionellen
Mechanismen befaßt. In ihren Aufgabenbereich
fallen Fragen, wie ein Ressourcentransfer zu orga-
nisieren ist und welche Organe (z.B. Sekretariat,
Konferenz der Vertragsparteien) durch die Kon-
vention einzusetzen sind21 . Bereits bei dieser
Strukturierung der Verhandlungen ist festgelegt
worden, daß eine integrierte Behandlung aller Pro-
blembereiche stattfinden soll. Explizit wird die
Notwendigkeit einer Integration von Regelungen
zum Finanz- und Technologietransfer in die Ent-

wicklungsländer betont, was den Abschluß eines
Übereinkommens von der Lösung dieser Proble-
matik abhängig macht22.

Nach dieser Strukturierungsphase folgte bis zum
Beginn der fünften Verhandlungsrunde ein Ab-
schnitt, in dem die verschiedenen Akteure ihre
Positionen absteckten und die Argumente aus-
tauschten. Die Bedeutung dieser Phase darf nicht
unterschätzt werden. Das Verständnis der jeweili-
gen Standpunkte wurde gefördert, die Einbezie-
hung der Positionen der Verhandlungspartner in
die Kalkulationen der Akteure erleichtert. Die ge-
genseitigen Erwartungen konnten so durch den
Austausch von Informationen vereinheitlicht wer-
den.

Während dieser Verhandlungsphase wurden ver-
schiedene Textvorschläge der verhandelnden Staa-
ten zusammengefaßt und soweit möglich ver-
einheitlicht. Am Ende der vierten Sitzungsperiode 
stand damit ein „konsolidiertes Arbeitsdoku-
ment“, das über 100 Seiten zählt und unzählige
Klammern sowie Alternativversionen für verschie-
dene Konventionsartikel enthält23 . Die verhan-
delnden Staaten sehen sich seit Beginn der fünften
Sitzungsperiode vor der Aufgabe, die Masse der
divergierenden Vorstellungen bis zum Juni 1992 in
eine unterschriftsreife Klimakonvention zu über-
führen. Der Erfolg dieses Vorhabens wird ent-
scheidend davon abhängen, ob es den Verhand-
lungspartnern gelingt, die beiden Hauptkonflikte
zu lösen.

2. Die Konflikte und die Akteure

Zwei Hauptkonflikte bestimmen die Bemühungen
um die Errichtung eines internationalen Klima-
schutzregimes. Dabei handelt es sich um diejeni-
gen Verhandlungspunkte, welche die größten
Kosten implizieren. Zur Diskussion steht zum
einen eine bindende Verpflichtung der industriali-
sierten Staaten zur Begrenzung ihrer energiebe-
dingten CO2-Emissionen. Der Vorschlag mit der
breitesten Unterstützung sieht eine Stabilisierung
auf dem Stand von 1990 bis zum Jahr 2000 vor.
Zum anderen geht es um einen zusätzlichen Nord- 
Süd-Ressourcentransfer, um den Entwicklungslän-
dern die Erfüllung der ihnen durch die Konvention
auferlegten Pflichten zu ermöglichen. „Zusätzlich“
bedeutet dabei „zusätzlich zu den bisherigen Ent-
wicklungshilfeleistungen“ .



Es können insgesamt sechs Staatengruppen (Ak-
teure) mit unterschiedlichen Positionen zu diesen
Konflikten ausgemacht werden. Die USA lehnten
zunächst eine Emissionsstabilisierung ebenso wie
einen zusätzlichen Ressourcentransfer mit dem
Hinweis auf verbleibende wissenschaftliche Unsi-
cherheiten und die entstehenden Kosten ab. Auf
der fünften Verhandlungsrunde im Februar 1992
änderten die USA ihre Haltung insofern, als sie
sich nun bereit erklärten, in gewissem Umfang
Geld für die Entwicklungsländer zur Verfügung zu
stellen. Die übrigen OECD-Staaten traten für das
Stabilisierungsziel und auch für einen gewissen
Ressourcentransfer durch bereits bestehende Insti-
tutionen (insbesondere durch die Weltbank) ein.
Die wichtigste Kraft in dieser Gruppe ist die EG,
deren Mitgliedstaaten sich bemühen, bei den Ver-
handlungen „mit einer Stimme“ zu sprechen. Die
ehemalige UdSSR und die osteuropäischen Staa-
ten sehen ihr Hauptziel darin, eine besondere
Regelung für sich in der abzuschließenden Klima-
konvention zu erreichen, als „Länder mit Ökono-
mien im Übergang“. Das heißt vor allem, daß sie
(vorerst) von den Emissionslimitierungen der In-
dustrieländer ausgenommen werden sollen. In der
Frage eines zusätzlichen Ressourcentransfers blieb
diese Staatengruppe bisher weitgehend indifferent.

Bemerkenswert ist der Positionswandel der ehe-
maligen Sowjetunion. Während sie noch vor dem
Beginn der offiziellen Verhandlungen zu den
Bremsern des gesamten Prozesses gehört hatte24 ,
löste sich ihre Position im Verhandlungsverlauf
weitgehend auf. Als Regierungsdelegation ohne
funktionierenden Staat stellte sie keinen seriösen
Verhandlungspartner mehr dar. Mit der Auflösung
der UdSSR Ende 1991 beendete auch die sowjeti-
sche Delegation bei den Klimaverhandlungen ihre
Arbeit und wurde durch Delegationen der neuen
unabhängigen Staaten ersetzt.

24 Vgl. zur Rolle der UdSSR bei der Zweiten Weltklima-
konferenz u.a.: US, USSR, Saudis Gut Ministerial State-
ment, in: ECO vom 5. November 1990.

25 Vgl. Christopher Anderson/Peter Aldhous, Third
World Muscles in on Climate Treaty, in: Nature vom 28. Fe-
bruar 1991; R. Grießhammer u.a. (Anm. 9), S. 144ff.

Die arabischen OPEC-Staaten (insbesondere
Saudi-Arabien und Kuwait) wandten sich bislang 
entschieden gegen eine Beschränkung der CO2-
Emissionen. Von der Position dieser Staaten ist die
der Majorität der Entwicklungsländer einschließ-
lich Chinas, Indiens und Brasiliens zu unterschei-
den. Diese Staatengruppe vertrat zunächst keine
klare Position bezüglich substantieller Verpflich-
tungen zur Emissionslimitierung der Industrielän-
der und lehnte eigene Verpflichtungen strikt ab.
Im Verlauf der Verhandlungen veränderte sich
diese Position insoweit, als nun eine Begrenzung

der CO2-Emissionen aus den Industrieländern be-
fürwortet und sogar darauf gedrungen wurde. In
erster Linie setzt sich diese Staatengruppe jedoch
für einen von bestehenden Institutionen unabhän-
gigen Internationalen Klimafonds ein. Im letzten
Punkt traf sie sich mit einer Koalition von Ent-
wicklungsländern und kleinen Inselstaaten
(Alliance of Small Island States [AOSIS]), die zum
Teil nur wenig über Meeresspiegelhöhe liegen und 
daher konkrete Festlegungen von Reduktionszie-
len sowie einen internationalen Versicherungsme-
chanismus für durch die Erwärmung verursachte
Schäden befürworteten.

In der Frage eines zusätzlichen Ressourcentrans-
fers stehen sich Industrie- und Entwicklungsländer
gegenüber. Damit sind Hauptpunkte der Nord-
Süd-Auseinandersetzung wieder an exponierte
Stelle auf der Tagesordnung der internationalen
Politik gerückt. Vermittelt durch die Klimaproble-
matik wird das Nord-Süd-Verhältnis erneut grund-
legend thematisiert25 .

Allerdings zeigt sich beim Ressourcentransfer in-
nerhalb der Industrieländer auch ein Nebenkon-
flikt: Während die anderen OECD-Staaten die
diesbezüglichen Forderungen des Südens grund-
sätzlich anerkannt hatten, verhinderte lange Zeit
die Ablehnung zusätzlicher Leistungen durch die
USA die Bildung einer einheitlichen Position des
Nordens und damit den Eintritt in konkrete Nord-
Süd-Verhandlungen über Höhe und Modalitäten
eines Ressourcentransfers. Erst die Änderung der
amerikanischen Position während der fünften Ver-
handlungsrunde eröffnete neue Möglichkeiten,
ohne den Konflikt zwischen den Industrieländern
endgültig zu lösen. Als Bremser treten die USA
auch bei den CO2-Emissionsbegrenzungen auf. 
Das Gegenüber der USA bildet dabei in erster Li-
nie die EG, die durch die übrigen OECD-Staaten,
Teile der „Dritten Welt“ und die AOSIS unter-
stützt wird. Die arabischen OPEC-Staaten stehen
dagegen an der Seite der USA, wobei ihre Haltung
noch stärker als die amerikanische gegen eine 
Emissionsbegrenzung gerichtet ist.

Die Verpflichtung der Industrieländer zur Begren-
zung ihrer Treibhausgasemissionen ist in den Ver-
handlungen immer mit ihrer Verpflichtung zum
Ressourcentransfer in die „Dritte Welt“ verbun-
den: Beide Konflikte überlagern sich, wodurch die
Lösung des einen tendenziell an die des anderen
angebunden wird. Die Entwicklungsländer schei-
nen entschlossen, den Abschluß eines Klimaüber-



einkommens zu blockieren, das nicht für einen
Ressourcentransfer sorgt. Es kann demnach davon
ausgegangen werden, daß der erfolgreiche Ab-
schluß eines Übereinkommens letztlich die Eini-
gung zwischen den Hauptkontrahenten bei beiden
Konflikten voraussetzt, d.h. im wesentlichen zwi-
schen den USA, der EG und der Majorität der
Entwicklungsländer. Sollte eine Einigung zwischen
diesen Akteuren Zustandekommen, werden weder
die AOSIS noch die osteuropäischen Länder oder
die arabischen OPEC-Staaten die entstehende
Konvention blockieren können. Offen ist, ob im
Falle einer starren Haltung der USA auch ein
Kompromiß, dem die übrigen OECD-Staaten und
die „Dritte Welt“ zustimmen, zum Abschluß einer
Weltklimakonvention ausreicht.

III. Das internationale Regime
zum Schutz der Ozonschicht

1. „Modell Ozon“

Durch das internationale Regime zum Schutz der
stratosphärischen Ozonschicht wird ebenfalls ein
Problem aus dem Bereich der globalen Schädigung
der Erdatmosphäre bearbeitet. Die dabei einer
Regelung unterworfenen Stoffe tragen zudem teil-
weise (besonders FCKW) selbst zum Treibhausef-
fekt bei. In der wissenschaftlichen Literatur wird
auf den Fall Ozon häufig als Modell für das ange-
strebte Klimaübereinkommen rekurriert26 .

26 Vgl. z. B. verschiedene Beiträge in: World Resources In-
stitute (Hrsg.), Greenhouse Warming: Negotiating a Global
Regime, Washington, D.C., 1991; M. Soroos (Anm. 18). Für
eine ausführlichere Darstellung des Ozonregimes vgl. Tho-
mas Gehring, Das internationale Regime zum Schutz der
Ozonschicht, in: Europa-Archiv, 45 (1990) 23, S. 703-712.
27 Wiener Übereinkommen zum Schutz der Ozonschicht
(Wien 1985), in: BGBl 1988 II 902-922; Montrealer Proto-
koll über.Stoffe, die die Ozonschicht schädigen (Montreal
1987), in: BGBl 1988 II 1025-1028.

28 Eine solche Abänderung soll möglichst im Konsens ver-
abschiedet werden, kann allerdings auch von einer Zwei-
Drittel-Mehrheit, die mindestens 50 Prozent des Verbrauchs
der Vertragsparteien repräsentiert, beschlossen werden;
Montrealer Protokoll, Artikel 2, Absatz 9 (c).
29 Vgl. UN-Dok. UNEP/OzL. Pro. 2/3, 29. Juni 1990.

Das Ozonregime besteht im wesentlichen aus zwei
völkerrechtlichen Instrumenten, dem Wiener
Übereinkommen zum Schutz der Ozonschicht und
dem Montrealer Protokoll über Stoffe, die die
Ozonschicht schädigen2 . Das Wiener Überein7 -
kommen von 1985 regelt als eine Rahmenkonven-
tion internationalen Informationsaustausch, For-
schung und Beobachtung. Das Montrealer Proto-
koll in seiner Form von 1987 bestimmte zunächst
die Halbierung von Produktion und Verbrauch der
wichtigsten FCKW bis 1998/99 sowie ein Einfrie-
ren von Produktion und Konsumtion bestimmter

Halone (die hauptsächlich als Feuerlöschmittel
verwendet werden) ab 1992. Für Entwicklungslän-
der gelten die Reduktionspflichten mit zehnjähri-
ger Verzögerung.

Grundlegender Bestandteil dieser internationalen
Verträge ist deren Flexibilität. Regelmäßige Tref-
fen der Vertragsparteien ermöglichen die Neube-
wertung der getroffenen und die Vereinbarung
neuer Maßnahmen. Das Montrealer Protokoll ent-
hält zudem einen Mechanismus zur beschleunigten
Umsetzung von Entscheidungen: Abänderungen,
die die Reduktionsquoten sowie deren zeitliche
Umsetzung betreffen, treten ohne erneute Ratifi-
kation in Kraft28 . Nicht zuletzt diese Flexibilität
hat dazu beigetragen, daß das „Modell Ozon“
durch einen dynamischen Prozeß der Erweiterung
und Verschärfung der völkerrechtlichen Normen
gekennzeichnet ist. Die bisher letzte Stufe dieses
Prozesses stellt die Abänderung des Montrealer
Protokolls im Juni 1990 dar. Das revidierte Proto-
koll sieht eine Erweiterung der geregelten Stoffe
sowie das Auslaufen ihrer Produktion und ihres
Verbrauches bis zum Jahr 2000 bzw. 2005 (Me-
thylchloroform) vor. Eine weitere Überarbeitung
der Normen wurde für 1992 in Aussicht genom-
men29 .

Zugleich wurde in diesem dynamischen Prozeß
eine Ausweitung der Anzahl der Vertragsparteien
erreicht: Am 16. September 1987 hatten 24 Staa-
ten, in erster Linie Industriestaaten, und die EG
das Montrealer Protokoll unterzeichnet; bis zum
18. März 1991 hatten bereits 70 Staaten das Proto-
koll ratifiziert. Diese Ausweitung wurde durch die 
Einrichtung eines internationalen Fonds gefördert,
die 1990 Teil der Überarbeitung des Montrealer
Protokolls war. Dieser Fonds, der für 1991 bis 1993
zur Zeit ein Volumen von 200 Millionen US-Dollar
hat, soll den Entwicklungsländern den Ausstieg
aus den ozonschichtzerstörenden Substanzen er-
möglichen. Mit seiner Einrichtung wurde der der
Problematik innewohnende Nord-Süd-Konflikt
um die Verteilung der Kosten des Schutzes der
Ozonschicht einer Lösung näher gebracht.

Zwei Elemente kennzeichnen das „Modell Ozon“:
zum einen seine rechtliche Struktur, d.h. die
Teilung in eine Rahmenkonvention und ergän-
zende Protokolle, die substantielle Verpflichtun-
gen enthalten; zum anderen sein „Stufenansatz“



(„step-by-step approach“), d.h. die allmähliche
Ausweitung der Anzahl der Vertragsparteien und 
der geregelten Stoffe sowie die Verschärfung der
Regelungen30 .

30 Das Ozonregime kann demnach als ein dynamisches
sektorales Rechtssystem betrachtet werden; vgl. Thomas
Gehring, International Environmental Regimes: Dynamic
Sectoral Legal Systems, in: Yearbook of International En-
vironmental Law, 1 (1990), S. 35-56.
31 Vgl. UN-Dok. A/RES/45/212 (Anm. 1), Absatz 1.

32 Vgl. Eugene B. Skolnikoff, The Policy Gridlock on Glo-
bal Warming, in: Foreign Policy, (1990), Nr.79, S. 82f.
33 Die Beteiligung einer möglichst großen Anzahl von
Staaten am Klimaabkommen wurde dabei von jeher ange-
strebt; vgl. z.B. UN-Dok. A/RES/43/53, 6. Dezember 1988;
IPCC, Response Strategies (Anm. 3), S. 251.
34 Diese Produzenten waren die USA, die UdSSR, die EG
und Japan; vgl. Richard Elliot Benedick, Ozone Diplomacy.
New Directions in Safeguarding the Planet, Cambridge,
Mass.-London 1991, S. 26.

2. Das Ozonregime:
Vorbild eines Klimaschutzregimes?

Sowohl in den Stellungnahmen der Delegationen
bei den Klimaverhandlungen als auch in den Ver-
handlungsdokumenten wird häufig Bezug auf das
internationale Regime zum Schutz der Ozon-
schicht als einen Präzedenzfall für das zu errich-
tende Klimaschutzregime genommen. Dies erklärt
sich daraus, daß das Ozonregime ein relativ erfolg-
reiches Beispiel internationaler Umweltkoopera-
tion darstellt, das ebenso wie beim Klimaschutz
eine drohende (bzw. teilweise schon eingetretene)
weltweite Schädigung eines globalen Gemein-
schaftsgutes (der Erdatmosphäre) zum Gegen-
stand hat. Allerdings gibt es auch signifikante Un-
terschiede der beiden Problemlagen, da die Klima-
problematik einen größeren Bereich menschlicher
Aktivitäten betrifft.

Nicht zuletzt weil die Vollversammlung der Ver-
einten Nationen dieses Vorgehen in ihrem Ver-
handlungsauftrag befürwortet hat31 , ist zu konsta-
tieren, daß sich auch die Klimaverhandlungen am
Leitbild „Rahmenkonvention 4- Protokolle“ orien-
tieren. Anhand der oben dargestellten beiden
Hauptcharakteristika des Ozonregimes läßt sich
daher zeigen, daß das „Modell Ozon“ nur in modi-
fizierter Form beim Fall Klima Anwendung finden
kann.

•
Dabei gibt es hinsichtlich des „Stufenansatzes“
bemerkenswerte Unterschiede. Zum einen wird
die zur Zeit verhandelte Rahmenkonvention zum
Schutz des Weltklimas im Gegensatz zum Wiener
Übereinkommen voraussichtlich substantielle Ver-
pflichtungen zur Begrenzung von Emissionen ent-
halten. Für solch frühzeitige Maßnahmen spricht
dabei die größere Trägheit unserer gesellschaft-
lichen Systeme gegenüber einer Steuerung von 
Treibhausgasemissionen. Handelt es sich bei den
ozonschichtschädigenden Substanzen um Stoffe
ohne zentrale Bedeutung für das Funktionieren
unserer Gesellschaften, so sind bei einer Verringe-
rung von Treibhausgasemissionen Schlüsselberei-
che modernen Lebens und Wirtschaftens (etwa

Energieversorgung und Mobilität) betroffen, die
relativ unelastisch reagieren und ein langsames
Umsteuern erfordern32 .

Zum anderen gibt es auch von vornherein eine
stärkere Beteiligung von Entwicklungsländern als
beim „Modell Ozon“, was in den hohen Zahlen
der Teilnehmer an den Verhandlungen zum Aus-
druck kommt33 . Während damit eine Erschwerung
des Verhandlungsprozesses verbunden ist, wird
auf diese Weise die Behandlung der Nord-Süd-
Problematik gleich in der Phase der Regimeerrich-
tung notwendig. Eine frühe Einbindung der Ent-
wicklungsländer scheint dabei im Sinne der Ver-
wirklichung des Zieles des Regimes (Schutz des
Klimas) wünschenswert und nötig. Die Treibhaus-
gasemissionen sind international breiter gestreut
als die Produktion von FCKW und Halonen, die
1986 zu 95 Prozent in wenigen industrialisierten
Ländern stattfand34 .

Das angestrebte Klimaschutzregime wird also
kaum von einem kleinen „Kern“ industrialisierter
Staaten ausgehen können wie etwa das Ozonre-
gime. Außerdem wird es bereits auf der ersten
Stufe konkrete Maßnahmen zur Emissionsbegren-
zung enthalten müssen. Allerdings bleibt auch bei
dieser Konzeption die Flexibilität des zu bildenden
Regimes ein besonders wichtiger Bestandteil.
Auch hier soll ein institutioneller Mechanismus die
regelmäßige Überprüfung und Anpassung der ein-
geleiteten Maßnahmen gewährleisten. Das ange-
strebte Klimaschutzregime wird also durchaus ge-
mäß einem „Stufenansatz“ konstruiert, orientiert
sich allerdings nicht starr am „Modell Ozon“.

IV. Die Interessenlagen der Akteure

Für jeden Akteur bei den Klimaverhandlungen
kann eine spezifische klimapolitische Interessen-
lage ausgemacht werden. Daher soll im folgenden
eine Interessenanalyse zum Verständnis der jewei-
ligen Verhandlungsposition beitragen.



Umweltpolitische Interessen lassen sich in Verur-
sacher-, Betroffenen- und Helferinteressen unter-
teilen. Umweltpolitische Verursacherinteressen sind
darauf gerichtet, eine umweltbelastende bzw. res-
sourcenverbrauchende Tätigkeit oder Struktur so-
lange wie möglich zu erhalten und sogar auszu-
bauen, daraus möglichst viel und anhaltend Nut-
zen zu ziehen und dafür mit möglichst geringen
Kosten belegt zu werden. Umweltpolitische Betrof-
feneninteressen zielen darauf ab, Umweltschäden
möglichst rasch und vollständig zu beseitigen und
deren Reproduktion zu verhindern. Umweltpoliti-
sche Helferinteressen sind darauf gerichtet, mög-
lichst großen Nutzen aus dem Vorgang der um-
weltpolitischen Problembewältigung an sich zu zie-
hen, also von der Rolle als Helfer zu profitieren35.
Solche Helferinteressen können dabei an unter-
schiedlichen Hilfsformen ausgerichtet sein, so der
Messung von Umweltbelastungen (Meßinteres-
sen), deren umweltpolitischer Entsorgung durch
Zusatztechniken (Entsorgerinteressen) oder der
Ersetzung umweltbelastender Stoffe oder Verfah-
ren (Substitutionsinteressen).

35 Vgl. Volker von Prittwitz, Das Katastrophenparadox.
Elemente einer Theorie der Umweltpolitik, Opladen 1990,
S. 115ff.; vgl. dort auch für das Folgende.
36 Die hier vorgenommene Analyse klimapolitischer Inter-
essen bezieht sich nur auf energiebedingte CO2-Emissionen,
da diese im Mittelpunkt der derzeitigen Klimaverhandlungen
stehen.

37 Für Versuche einer Abschätzung der Folgen einer Er-
wärmung für die USA vgl. United States Environmental Pro-
tection Agency, The Potential Effects of Global Climate
Change on the United States, Report to Congress, Dezember
1989; für Europa vgl. G. P. Hekstra, Potential Impacts of
Climatic Change in Europe (Summary and Recommen-
dations), Leidschendam, November 1990; allgemein vgl.
IPCC, Impacts Assessment (Anm. 3).
38 Die ehemalige UdSSR als ein möglicher Gewinner einer
globalen Erwärmung wird hier nicht in die Interessenanalyse
aufgenommen, da ihr aufgrund der nationalen Umbruchsi-
tuation kaum eine eindeutige Verhandlungsposition zugeord-
net werden kann.

Verursacher-, Betroffenen- und Helferinteressen
treten bei den einzelnen Akteuren gemischt auf
und sind situationsabhängig. Von entscheidender
Bedeutung für die Lösung umweltpolitischer Kon-
flikte sind die Helferinteressen. Sind sie auf den
Abbau von Umweltbelastungen ausgerichtet, so
ermöglichen sie durch die Entwicklung der ihnen
zugrundeliegenden Hilfskapazitäten die Auflösung
des Gegensatzes zwischen Verursacher- und Be-
troffeneninteressen.

Entsprechend der Globalität von Auswirkung und
Verursachung des anthropogenen Treibhauseffek-
tes sind klimapolitische Verursacher- und Betrof-
feneninteressen weltweit vorhanden36 . Die spezifi-
sche Stärke der Verursacherinteressen kann an-
hand des absoluten und des Pro-Kopf-Ausstoßes
an CO2 sowie mit Hilfe des Grads der Abhängig-
keit einer Volkswirtschaft von Produktion und
Verbrauch fossiler Energieträger (etwa durch den
Export) gemessen werden. Antizipierte ökonomi-
sche Wachstumsprozesse können Verursacherin-
teressen verstärken.

Eine Abschätzung spezifischer klimapolitischer Be-
troffeneninteressen kann anhand der erwarteten

Auswirkungen der globalen Erwärmung am kon-
kreten Ort vorgenommen werden. Die Stärke kli-
mapolitischer Helferinteressen soll hier schließlich
mit Hilfe der Bestimmung von Energieeinspa-
rungspotentialen sowie anhand des Entwicklungs-
standes alternativer Energieträger (hier: Wind-
und Sonnenenergie) abgeschätzt werden.

Bezüglich der klimapolitischen Betroffeneninter-
essen wird hier verallgemeinernd von einer starken
Ausprägung ausgegangen, da das Wissen über die
Auswirkungen einer Erwärmung am spezifischen
Ort eher beschränkt ist und der Treibhauseffekt in
allen Teilen der Welt mehr negative als positive
Folgewirkungen haben wird37 . Zwei Besonderhei-
ten bei den hier untersuchten Akteuren sind je-
doch hervorzuheben: Erstens dürfte in den arabi-
schen OPEC-Staaten wegen der schon bisher un-
günstigen klimatischen Bedingungen eine (mode-
rate) Erwärmung nicht als Katastrophe aufgefaßt
werden. Zweitens muß die Betroffenheit der
AOSIS als existentiell bezeichnet werden, da
durch ein Ansteigen des Meeresspiegels ihr Beste-
hen gefährdet ist38 .

Auch die klimapolitischen Verursacherinteressen
sind weltweit vorhanden, da alle Menschen in be-
stimmtem Maße durch Produktion und Konsum-
tion an Prozessen beteiligt sind, die zur Emission
von CO2 führen. Diese Interessen sind fast durch-
weg stark ausgeprägt. Eine Ausnahme bei den
hier in die Analyse einbezogenen Akteuren stellt
wiederum die AOSIS dar, deren Beitrag zum an-
thropogenen Treibhauseffekt minimal ist. Die
starken Verursacherinteressen der USA und der
EG gründen sich in erster Linie auf ihren hohen
Verbrauch: 1986 trugen die USA ca. 24 Prozent
zu den weltweiten CO2-Emissionen bei (19,71 pro
Kopf), die EG (einschließlich der DDR) ca. 16
Prozent (9,4 t pro Kopf). Beide Akteure gehören
zudem zu den größten Produzenten fossiler Ener-
gieträger. Da jedoch bei beiden der Verbrauch
die Produktion deutlich übersteigt, muß der
Mehrbedarf über Importe befriedigt werden. Dies
belastet die Handelsbilanz, wodurch ein gewisser



Anreiz zur Verringerung des Verbrauchs ent-
steht39 .

39 Die CO2-Emissionszahlen sind entnommen: Enquete-
Kommission (Anm.3), Bd. 1, S. 50f.; die durchschnittlichen
Pro-Kopf-Emissionen der Welt betrugen 1986 demnach
4,1t. Zu Produktion und Verbrauch fossiler Energieträger
vgl. BP Statistical Review of World Energy, London, Juni
1991.
40 Vgl. Jose Goldemberg/Thomas B. Johansson/Amulya
K.N. Reddy/Robert H. Williams, Energy for a Sustainable
World, New Delhi u.a. 1988.
41 Vgl. z.B. Amory Lovins, The Role of Energy Ef-
ficiency, in: Jeremy Leggett (Hrsg.), Global Warming. The
Greenpeace Report, Oxford-New York 1990, S. 193-223;
Enquete-Kommission (Anm. 3), Bd. 1, S. 99ff.

42 Zum Entwicklungsstand von Wind- und Sonnenenergie
vgl. Statis Karamanolis, Sonnenenergie. Ausweg aus dem
Öko-Energie-Dilemma, Neubiberg bei München 1991; Vol-
ker Hoffmann, Energie aus Sonne, Wind und Meer. Mög-
lichkeiten und Grenzen der erneuerbaren Energiequellen,
Thun-Frankfurt/M. 1990; World Resources Institute, World
Resources 1990-91, New York-Oxford 1990; Jens-Peter
Molly, Windenergie. Theorie - Anwendung - Messung,
Karlsruhe 19902; Erich Hau, Windkraftanlagen. Grundlagen,
Technik, Wirtschaftlichkeit, Berlin u.a. 1988.
43 Theoretisch: V. Prittwitz (Anm. 35), S.206f.; empi-
risch: Sebastian Oberthür, Die Zerstörung der stratosphäri-
schen Ozonschicht als internationales Problem. Interessen-
konstellationen und internationaler politischer Prozeß, in:
Zeitschrift für Umweltpolitik & Umweltrecht, 15 (1992)
(i.E.).

Die starken Verursacherinteressen der Dritten
Welt basieren in erster Linie auf einer antizipierten
wirtschaftlichen Entwicklung, die einen stark stei-
genden Energieverbrauch erwarten läßt, der durch
fossile Energieträger gedeckt werden soll. Indien
und China etwa gehören zu den Ländern mit den
größten Kohlevorräten der Welt. Die Position der
arabischen OPEC-Staaten schließlich ist durch die
starke Abhängigkeit ihrer Volkswirtschaften von
der Förderung und dem Export von Erdöl gekenn-
zeichnet. Diese Staaten haben wegen ihres Ölreich-
tums kaum einen Anreiz zur Energieeinsparung
und zur Entwicklung alternativer Energiequellen.

Klimapolitische Hilfskapazitäten in der Form von
Energieeinsparungspotentialen bestehen dabei
durchaus weltweit40 . Allerdings besitzen die Ent-
wicklungsländer kaum technologische und finan-
zielle Kapazitäten zur Verwirklichung dieser
Potentiale. Entsprechendes gilt für die Entwicklung
und Nutzung alternativer Energien. Die Fähigkeit
zur Nutzung solcher Hilfskapazitäten ist in erster
Linie in den Industrieländern gegeben. Die auf sol-
chen Kapazitäten beruhenden klimapolitischen
Helferinteressen finden sich daher in erster Linie bei
den Akteuren USA und EG. Technische Möglich-
keiten für die Realisierung der Potentiale zur
effizienteren Energieumwandlung und -nutzung
existieren bei beiden41 .

Die USA stehen bei der Entwicklung erneuerbarer
Energiequellen international nach wie vor mit an
der Spitze. Ende 1987 wurden 90 Prozent der welt-
weit installierten Windenergieanlagen in den USA
betrieben, allein 80 Prozent in Kalifornien. Dort
befinden sich auch neun Zehntel aller Anlagen zur
Nutzung thermaler Solarenergie. Das den Welt-
markt in diesem Bereich dominierende Unterneh-
men kommt aus den USA. 1988 wurde mehr als ein
Drittel aller Solarzellen und Soldarmodule in den
USA produziert, wobei Ende der achtziger Jahre
ein leichtes Erstarken der amerikanischen Position
zu verzeichnen ist42 .

Für die EG ist hinsichtlich erneuerbarer Energien
in den achtziger Jahren eine erhebliche Kapazitäts-
erweiterung festzustellen. Dänemark hielt Ende
1988 drei Viertel des weltweiten Marktes an Wind-
kraftanlagen. Die gesamte europäische Produktion
von Solarzellen und Solarmodulen konnte ihren
weltweiten Anteil von 1980 bis 1988 auf rund
18 Prozent verdoppeln. Auch Hersteller und
Märkte für Solarkollektoren existieren in der EG.
In mehreren Mitgliedstaaten gibt es Versuchsanla-
gen und Projekte zur Erprobung erneuerbarer
Energiequellen.

Aus der dargestellten Verteilung der klimapoliti-
schen Interessen kann für jeden Akteur eine spezifi-
sche Interessenlage abgeleitet werden, die sich aus
allen drei Interessenkomponenten zusammensetzt.
Dem Drängen der AOSIS auf weitgehende Maß-
nahmen zum Klimaschutz entspricht die Dominanz
der Betroffeneninteressen innerhalb der Interes-
senlage dieser Staaten. Die Ablehnung solcher
Maßnahmen durch die arabischen OPEC-Staaten
korreliert mit vorherrschenden Verursacherinter-
essen. Entsprechend der weitgehend fehlenden kli-
mapolitischen Hilfskapazitäten sind die Entwick-
lungsländer in erster Linie an einem Ressourcen-
transfer interessiert.

Die Interessenlage der Akteure aus dem Norden
(USA und EG) ist bei gleichzeitig starken Verursa-
cher- und Betroffeneninteressen durch die deutlich
ausgeprägte Fähigkeit zur Begrenzung und Redu-
zierung ihrer CO2-Emissionen gekennzeichnet, die
starke klimapolitische Helferinteressen begründet.
Daß eine solche Interessenlage die günstigsten Be-
dingungen für gezieltes umweltpolitisches Handeln
im Sinne einer Problembewältigung bietet, ist so-
wohl theoretisch als auch empirisch aufgezeigt wor-
den43 . Zugleich kann aufgrund des Reichtums der
OECD-Staaten davon ausgegangen werden, daß
auch die Kapazitäten für einen Ressourcentransfer
in den Süden bestehen. Es wäre demnach zu vermu-
ten, daß sowohl die USA als auch die EG eine ent-



schiedene Politik zur Eindämmung des anthropo-
genen Treibhauseffektes betreiben würden. Die
Analyse der Verhandlungspositionen hat jedoch
ergeben, daß dies nur für die EG zutrifft, während
die USA eine Verpflichtung zur Stabilisierung ih-
rer CO2-Emissionen ablehnen und bezüglich eines
zusätzlichen Ressourcentransfers in die weniger
entwickelten Staaten lange Zeit einen produktiven
Nord-Süd-Aushandlungsprozeß verhinderten. Die
Abschätzung des wahrscheinlichen Verhandlungs-
ergebnisses ist davon abhängig, wie die Chancen
zur Überwindung der mangelhaften Umsetzung
der nationalen amerikanischen Interessen auf die
internationale Ebene zu beurteilen sind.

V. Abschätzung
der Verhandlungsergebnisse

1. Chancen für eine Änderung
der amerikanischen Verhandlungsposition

Die amerikanische Verhandlungsposition war ana-
lytisch bezüglich beider Hauptkonflikte bei den
internationalen Klimaverhandlungen (um eine
Emissionsstabilisierung von CO2 und einen Nord-
Süd-Ressourcentransfer) als ein entscheidendes
Hindernis einer Einigung ausgemacht worden. Auf
der Ebene der klimapolitischen Interessen zeigten
sich allerdings keine fundamentalen Restriktionen
einer fortschrittlichen Klimaschutzpolitik. Solche
Restriktionen müssen daher in anderen Bereichen
gesucht und können auf der politisch-administrati-
ven Ebene gefunden werden.

Die amerikanische Umweltaußenpolitik wird als
Teil der allgemeinen Außenpolitik stark vom Prä-
sidenten und seinen Beratern bestimmt44 . Als Kor-
rektive dieser starken Stellung der Exekutive wir-
ken die öffentliche Meinung und der Kongreß. Ob-
wohl Präsident George Bush bei seiner Wahl 1988
versprochen hatte, dem Treibhauseffekt den
„White House Effect“ entgegenzusetzen, stehen er
und seine Berater konkreten Maßnahmen bisher

44 Der Begriff „Umweltaußenpolitik“ geht zurück auf:
Volker von Prittwitz, Umweltaußenpolitik. Grenzüber-
schreitende Luftverschmutzung in Europa, Frankfurt/M.-
New York 1984. Zur Verteilung der Zuständigkeiten für die
amerikanische Außenpolitik vgl. Gebhard Schweigler, Die
Institutionen. Entscheidungsprozesse und Instrumente der
amerikanischen Außenpolitik, in: Willi Paul Adams u.a.
(Hrsg.), Länderbericht USA II. Gesellschaft. Außenpolitik.
Kultur. Religion. Erziehung, Bonn 1990, S. 245-268.

45 Vgl. z.B. Daniel J. Dudek (Environmental Defense
Fund), Offsetting CO2 Emissions: Building a Comprehensive
Global Greenhouse Gas Market. Statement Before the
House Subcommittee on Energy and Power Concerning
„Energy and Global Warming“, 19. Juni 1991.
46 Vgl. Peter M. Morrisette/Andrew J. Plantinga, Global
Warming: A Policy Review, in: Policy Studies Journal, 19
(1991) 2, S. 167. Zum Umweltbewußtsein vgl. Robert Came-
ron Mitchell, Public Opinion and the Green Lobby: Poised
for the 1990s?, in: Norman J. Vig/Michael E. Kraft (Hrsg.),
Environmental Policy in the 1990s. Toward a New Agenda,
Washington, D.C., 1990, S. 81-99.
47 Eine Kostprobe davon gab Senator Gore bei einem Be-
such in Genf anläßlich der 4. Sitzung des zwischenstaatlichen
Verhandlungsausschusses, als er die Klimapolitik von Präsi-
dent Bush „the single worst abdication of leadership ever“
nannte: vgl. „Bush ,Abdication of Leadership4 - Gore“, in:
ECO vom 18. Dezember 1991.

ablehnend gegenüber. Die Einflußnahme des Kon-
gresses ist bis heute recht beschränkt geblieben.
Zwar wurden Gesetzesinitiativen für Maßnahmen
zur Emissionsbegrenzung eingebracht45 , jedoch
noch nicht von beiden Häusern verabschiedet. Die
Signale der Öffentlichkeit waren widersprüchlich:
Im Gegensatz zur starken Ausprägung des Um-
weltbewußtseins in der Bevölkerung scheint die
Ablehnung einer besonders strengen Umweltge-
setzgebung, die auch weitgehende klimapolitische
Ziele verfolgt hätte, durch die Bevölkerung Kali-
forniens im November 1990 Unterstützung für eine
abwartende Haltung auszudrücken46 .

Die Hoffnung auf eine Änderung der amerikani-
schen Position bei den internationalen Klimaver-
handlungen gründet sich in erster Linie auf die Er-
wartung eines verstärkten Druckes durch Kongreß
und Öffentlichkeit im Wahljahr 1992. Im Novem-
ber werden der Präsident, das gesamte Repräsen-
tantenhaus sowie ein Drittel des amerikanischen
Senats neu gewählt. Insbesondere Politiker der
Demokraten haben bereits angekündigt, den
Druck auf Präsident Bush zu erhöhen und ihn an
sein Wahlversprechen von 1988 zu erinnern47 .
Auch in den Kalkulationen von Präsident Bush
könnte eine Änderung seiner Position eine Rolle
spielen, da sie - zur rechten Zeit vorgebracht - ent-
scheidende Pluspunkte im Wahlkampf erbringen
könnte. Die Hoffnung auf ein Einlenken der USA
bei den Klimaverhandlungen wird auch durch
Äußerungen der amerikanischen Verhandlungsde-
legation genährt, die - neben dem Entgegenkom-
men in der Frage eines Nord-Süd-Ressourcen-
transfers - in jüngster Zeit betonte, daß die ameri-
kanische Klimapolitik ständig weiterentwickelt
würde.



2. Die voraussichtlichen Verhandlungsergebnisse

Es ist anzunehmen, daß bis zum Juni 1992 tatsäch-
lich eine unterschriftsreife Weltklimakonvention
vorliegen wird, da die Staaten unter einem starken
Erfolgsdruck stehen. Dieser erhöht sich dadurch,
daß der Erfolg der UN-Konferenz über Umwelt
und Entwicklung in hohem Maße von der Unter-
zeichnung einer Klimakonvention abhängt. Da es
schon aufgrund der Strukturierung des Verhand-
lungsprozesses nicht möglich erscheint, ein inter-
nationales Klimaschutzregime ohne Beteiligung
und Zustimmung der Entwicklungsländer zu er-
richten, impliziert das Zustandekommen einer
Vereinbarung höchstwahrscheinlich die Inkorpo-
ration einer Regelung für einen zusätzlichen Res-
sourcentransfer in die Entwicklungsländer. Ob
dieser Transfer letztlich über neue oder bereits
bestehende Institutionen abgewickelt wird, kann
derzeit nicht mit hinreichender Sicherheit abge-
schätzt werden. Vieles spricht allerdings dafür, daß
eine Mischlösung gefunden werden wird, etwa die
Einrichtung eines gesonderten Fonds innerhalb
des institutioneilen Gefüges der Weltbank, über
den ein von den Vertragsparteien kontrolliertes
Gremium die Aufsicht haben würde.

Als zweites inhaltliches Kernstück wird die Kon-
vention voraussichtlich eine Verpflichtung der
westlichen Industriestaaten enthalten, ihre ener-
giebedingten CO2-Emissionen bis zum Jahr 2000
auf dem Stand von 1990 zu stabilisieren. Die infor-
melle Selbstverpflichtung der OECD-Staaten mit
Ausnahme der USA ist so stark, daß eine Rück-
nahme dieser Position nur schwer denkbar ist.
Längerfristige Reduktionsziele werden dagegen
kaum vereinbart werden. Wahrscheinlicher ist,
daß einige Staaten eine völkerrechtlich nicht bin-
dende Deklaration verabschieden, die eine derar-
tige Selbstverpflichtung enthält.

Diese beiden Hauptpunkte der angestrebten Kli-
makonvention sind zugleich die Regelungen,
durch die die Vereinbarung über das „Modell
Ozon“ hinausgehen wird. Im übrigen wird sich die
Weltklimakonvention jedoch am Wiener Überein-
kommen orientieren, d.h. sie wird Regelungen
zum Informationsaustausch sowie zu gemeinsamer
Forschung und Beobachtung enthalten.

Das Übereinkommen wird schließlich durch die
Institutionalisierung eines dynamischen Prozesses
der Überprüfung und Neuverhandlung von Maß-
nahmen flexibilisiert werden. Zu diesem Zwecke
werden eine regelmäßig tagende Konferenz der
Vertragsparteien, ein Sekretariat sowie möglicher-
weise mehrere beratende Ausschüsse und ein
häufiger zusammentretendes Exekutivkomitee

eingerichtet werden. Dieses Komitee sowie die be-
ratenden Ausschüsse würden dabei, wiederum im
Vergleich zum Wiener Übereinkommen, eine
Neuerung darstellen. Die Inkorporierung eines
Versicherungsmechanismus, wie er von der
AOSIS vorgeschlagen worden war, ist ebenfalls
möglich, aber unsicher.

Mitentscheidend für die Effektivität des Überein-
kommens wird der Kreis der beitretenden Staaten
sein. Die Weltklimakonvention dürfte in der skiz-
zierten Form für alle OECD-Staaten mit Aus-
nahme der USA ohne größere Schwierigkeiten
annehmbar sein. Auch der Großteil der Entwick-
lungsländer einschließlich der AOSIS würde einer
Vereinbarung zustimmen, die konkrete Verpflich-
tungen der Industriestaaten zu CO2-Emissionsli-
mitierungen und einen zusätzlichen Ressourcen-
transfer umfaßt. Nicht in das Regime integriert
sein werden dagegen voraussichtlich die arabi-
schen OPEC-Staaten. Die Bereitschaft der mittel-
und osteuropäischen Staaten, dem Übereinkom-
men beizutreten, dürfte von der Inkorporierung
einer konkreten Regelung abhängen, die diesen
Staaten Ausnahmerechte zubilligt und möglicher-
weise Hilfe für die Erfüllung eventueller Verpflich-
tungen bereitstellt.

Der eigentliche Unsicherheitsfaktor bei der Ein-
schätzung des Verhaltens der zukünftigen Regime-
mitglieder und nachfolgend der Effektivität der
Regelungen ist das Verhalten der USA. Aufgrund
ihres hohen Anteils an den weltweiten energiebe-
dingten CO2-Emissionen und ihrer weltwirtschaft-
lichen Stellung ist ihre Teilnahme von entscheiden-
der Bedeutung für den Erfolg des Abkommens.
Einiges spricht dafür, daß noch erhebliche Spiel-
räume bestehen, um schließlich die Zustimmung
der US-Administration zu erreichen. Neben den
genannten innenpolitischen Einflußfaktoren auf
die amerikanische Umweltaußenpolitik besteht da-
bei auch die Möglichkeit einer Verstärkung des in-
ternationalen Drucks, insbesondere durch die EG.

VI. Schluß

Wenn die Zustimmung der USA zur angestrebten
Weltklimakonvention erreicht werden kann, könn-
ten zum Kreis der Unterzeichnerstaaten alle
OECD-Staaten, ein Großteil der Entwicklungslän-
der sowie möglicherweise Osteuropa und Teile der
ehemaligen UdSSR gehören. Auch in diesem rela-
tiven Erfolgsfall wären die damit vereinbarten



Maßnahmen zum Schutz des Klimas unzureichend.
Aufgrund der zunehmenden CO2-Freisetzung in
den Entwicklungsländern würden die globalen
Emissionen weiter steigen - wenn auch verlang-
samt. Gemessen an den für eine Stabilisierung der
atmosphärischen Treibhausgaskonzentrationen
notwendigen Emissionsreduzierungen ist die Stabi-
lisierung der energiebedingten CO2-Emissionen
aus den westlichen Industriestaaten allenfalls ein
erster Schritt. Sie stellt nicht mehr als eine Verrin-
gerung der Zunahme des Risikos eines globalen
Klimawandels dar.

Da für Kohlendioxid eine Emissionsreduzierung
um über 60 Prozent erforderlich ist, sind die ver-
einbarten Maßnahmen also bezüglich des Teilpro-
blems CO2 nicht problemadäquat. Diese Feststel-
lung trifft aber erst recht zu bei Einbeziehung aller
Treibhausgase. Da die energiebedingten CO2-
Emissionen nur etwa zwei Fünftel des Problems
Treibhauseffekt ausmachen, trifft das in der Kli-
makonvention vorgesehene umweltpolitische Han-
deln nur eine Minderheit der Faktoren, die die
anthropogene Erwärmung der Atmosphäre verur-
sachen. Die Bedeutung dieser Aussage kann an
folgendem Beispiel verdeutlicht werden: Würden
die OECD-Staaten ihre energiebedingten CO2-

Emissionen auf der Stelle um 20 Prozent senken,
so würde dies nur einer Verringerung der weltwei-
ten Treibhausgasemissionen um drei bis vier Pro-
zent entsprechen48 .

48 Vgl. U. S. Department of Justice (Anm. 17), S. 54f.

Da das sich abzeichnende Klimaübereinkommen
somit von den ökologischen Notwendigkeiten her
zu kritisieren ist, rückt die Frage in den Mittel-
punkt des Interesses, inwieweit es gelingt, durch
die Verabschiedung der Konvention einen dynami-
schen Prozeß der Weiterentwicklung des damit
errichteten Klimaschutzregimes einzuleiten. Ins-
besondere durch die Inkorporierung und Institu-
tionalisierung flexibler Mechanismen zur Entschei-
dungsfindung, die noch über die bisheriger Um-
weltregime hinausgehen, ist die Möglichkeit einer
dynamischen Anpassung des Regimes an neue wis-
senschaftliche Erkenntnisse und sich entwickelnde
Kapazitäten zur Problembewältigung gegeben.
Der so in die Wege geleitete Prozeß bietet die
Chance einer fortschreitenden Verschärfung der
Regelungen und einer Ausweitung der durch das
Regime geregelten Bereiche, ohne jedoch gleich-
zeitig eine Entwicklung hin zu einer adäquaten
Problembearbeitung zu garantieren.



Udo E. Simonis

Kooperation oder Konfrontation:
Chancen einer globalen Klimapolitik

Die größten Probleme der heutigen Welt ergeben
sich aus dem Unterschied in der Art, wie die Natur
arbeitet, und der Art, wie der Mensch denkt.

Gregory Bateson

I. Auf dem Weg
zu einer globalen Klimapolitik

1. Die UN-Konferenz über Umwelt
und Entwicklung: Beginn eines neuen
Verteilungskampfes

Wird die UN-Konferenz über Umwelt und Ent-
wicklung (UNCED) im Juni 1992 in Rio de
Janeiro einen Durchbruch zu einer globalen Um-
weltpolitik bringen, oder wird sie, wie Fritz Vor-
holz vermutet, ein „Festival des Stillstandes“1?
Viele Chancen zu einer ökologischen Neubestim-
mung des Entwicklungskonzepts sind in der Ver-
gangenheit bereits vertan worden, zu Lasten der
Umwelt, der Zukunft und der Dritten Welt. So
sehen manche Experten ein weiteres Debakel
voraus. Andere - Maurice Strong, der Organisa-
tor der Konferenz, eingeschlossen - bauen vor
mit dem Hinweis, die Konferenz sei nicht der
Endpunkt, sondern nur der Beginn eines Prozes-
ses. Dabei geht es unter anderem darum, wer die
Erdatmosphäre mit wieviel Treibhausgasen ver-
schmutzen darf. Es ist ausgeschlossen, daß die
Konferenz erfolgreich verläuft, wenn die Indu-
strieländer nicht einen (Groß-)Teil ihrer histo-
risch angeeigneten „Verschmutzungsrechte“ an 
die Entwicklungsländer abtreten - oder dies zu-
mindest ankündigen.

1 Die Zeit vom 21. Februar 1992.

2 Vgl. M. Grubb, The Greenhouse Effect. Negotiating Tar-
gets, London 1989; W. A. Nitze, The Greenhouse Effect.
Formulating a Convention, London 1990; Udo E. Simonis,
Globale Klimakonvention (WZB papers FS II 91-404), Ber-
lin 1991.
3 Vgl. B.D. Solomon/D.R. Ahuja, International Reduc-
tions of Greenhouse-Gas Emissions, in: Global Environmen-
tal Change, December 1991, S. 343-350.

Es geht aber nicht nur um eine Umverteilung
von Rechten und Pflichten zwischen Nord und
Süd, es geht auch um ein ganz anderes Entwick-
lungskonzept für Nord und Süd. Der Titel der
Konferenz ist insofern ein wenig irreführend, so
als ginge es noch um ein Entweder-Oder, um
Entwicklung oder Umweltschutz - und nicht viel-
mehr um ein Sowohl-Als-auch, um ökologische

Entwicklung, eine Entwicklung der Welt, die zu-
gleich zur Entlastung der Umwelt führt oder de-
ren weitere Belastung zumindest vermeidet.

In diesem Beitrag soll ein zentraler Konflikt-
punkt der Konferenz und des nachfolgenden Dis-
kussionsprozesses behandelt werden, nämlich die
mit der Verabschiedung und Umsetzung einer
Klimakonvention verbundene Frage, wie man die
Verteilung der Reduzierungspflichten bei den
Treibhausgasen, insbesondere des Kohlendioxids
(CO2), zwischen Industrieländern und Entwick-
lungsländern regeln könnte bzw. regeln sollte2 .
Es geht also letztlich um die Einschätzung der
Chancen globaler Klimapolitik.

2. Treibhausgase:
absolute Zahlen und Pro-Kopf-Anteile

Für die Analyse des globalen Klimaproblems und
eine entsprechende Politikformulierung {globale
Klimakonvention bzw. CO2-Protokoll) sind zwei
Emissionskategorien von besonderer Bedeutung:
die absoluten Emissionen und die Emissionen
pro Kopf der Bevölkerung. Auf die Emissionen
pro Einheit des Bruttosozialprodukts bzw. pro
Flächeneinheit, aber auch auf die historischen,
akkumulierten Emissionen soll hier der Über-
schaubarkeit halber nicht eingegangen werden3 .

Tabelle 1 zeigt einen erstmals ermittelten Treib-
hausgas-Index für 30 Länder, in Form eines un-
gewichteten Komponenten-Index auf Basis der
nationalen Emissionsmengen an Kohlendioxid,
Methan und Fluorchlorkohlenwasserstoffen (ab-
solute Emissionen)', Tabelle? zeigt den entspre-



chenden Treibhausgas-Index auf der Basis der
Emissionen pro Kopf der heimischen Bevölkerung
(Pro-Kopf-Emissionen).

Diese wenigen Daten machen die Komplexität
des Themas „globale Klimakonvention“ bereits
überdeutlich: Die Industrieländer haben zwar die
höchsten absoluten Emissionen, doch bei den
Emissionen pro Kopf der Bevölkerung steht aus-
gerechnet eines der ärmsten Entwicklungsländer
an der Spitze (wegen hoher biotischer, von Lebe-
wesen verursachter Emissionen), gefolgt von 
mehreren Erdölförderländern. Die Daten sind in
dem Sinne unzureichend, als sie zu validen Zeit-

reihen entwickelt, um andere Treibhausgase (ins-
besondere Distickstoffoxid [N2O]) ergänzt und
laufend überprüft werden müßten, um Zufällig-
keiten auszuschließen; sie lassen dennoch sehr
wohl erkennen, welch gewaltige Aufgaben die
Reduzierung des Treibhauseffekts bzw. die An-
passung an den Treibhauseffekt für die Welt im
allgemeinen und für die Industrieländer und die 
Entwicklungsländer - und damit auch für das zu-
künftige Nord-Süd-Verhältnis - im besonderen
stellen. Die Verhandlungen über diese Aufgaben
sind in Gang gekommen, konkrete Ergebnisse
aber stehen aus. Sie betreffen ein neuartiges Ver-
teilungsproblem, für dessen Lösung zwar Anhalts-



punkte gegeben, aber keine Endpunkte in Sicht
sind4.

4 Wichtige Anhaltspunkte, was Methodik, Maßnahmen
und Diplomatie angeht, liefert der Ozonfall. Grundlegend
hierzu Richard Elliot Benedick, Ozone Diplomacy. New Di-
rections in Safeguarding the Planet. Cambridge, Mass. -
London 1991; ders., Vorbereitung einer globalen Klimakon-
vention. Lehren aus der Ozonloch-Debatte, in: Jahrbuch
Ökologie 1992, München 1991, S. 130-137.

5 Vgl. World Resources Institute, World Resources
1990-91, New York - London 1990.
6 Ein Entwurf der Klimakonvention datiert vom 19. De-
zember 1991: Intergovemmental Negotiating Committee for
a Framework Convention on Climate Change, Consolidated
Working Document, Ms. Genf 1991 (A/AC.237/Misc. 17).

Im Grundsatz und aus ökologischer Sicht müßten
natürlich möglichst alle Treibhausgase von einer
internationalen Reduzierungsvereinbarung erfaßt
werden, was aber höchst unwahrscheinlich ist. Die
technischen, ökonomischen, sozialen und politi-
schen Aspekte der Emissionsreduzierung sind bei

den einzelnen Gasen sehr unterschiedlich. Wäh-
rend beim Kohlendioxid die Industrieländer mit
ca. 80 Prozent Hauptverursacher sind (allen voran
die USA mit ihrem hohen Energieverbrauch), sind
es beim Methan die Entwicklungsländer (Reisfel-
der, Rinderherden). Während bei einigen Gasen
die Emission gut eingefangen werden kann, ist das
bei anderen nur durch Umstellung der Produktion
und der Produktionsverfahren möglich. Während
bei einigen ein schneller und kompletter Ausstieg
notwendig und möglich erscheint (FCKW), ist bei
anderen (Methan, Distickstoffoxid) nur eine lang-
same und stufenweise Reduzierung denkbar5 .

Dementsprechend ist inzwischen eine Rahmen-
konvention zum Treibhauseffekt (Klimakonven-
tion) vorbereitet worden, mit der die Probleme
umschrieben, die Handlungserfordernisse im Prin-
zip anerkannt und die notwendigen Forschungs-
und Monitoringprogramme auf den Weg gebracht
werden sollen6 . Diese Konvention, die auf der
Konferenz in Brasilien unterzeichnet werden soll
(Rio-Konvention), müßte dann durch mehrere
Protokolle konkretisiert bzw. umgesetzt werden.
Die Protokolle müßten konkrete Zielvorgaben
und Maßnahmen zur Emissionsreduzierung von
CO2, Methan (CH4) und N2O bzw. zum Schutz der
Tropenwälder, zur Aufforstung und zur Einfüh-
rung regenerativer Energien usw. vorgeben. Dann
erst begänne die diplomatische Feinarbeit, das
Ringen um die Verteilung der Kosten und Nutzen,
den Finanz- und Technologietransfer und den Ein-
satz geeigneter ökonomischer und regulativer In-
strumente.

3. Bisherige Erfahrungen mit globalen
Umweltschutzabkommen

Die Anzahl der wirksamen internationalen Um-
weltschutzabkommen, die von ihrer Struktur her
für die zu vereinbarende Klimakonvention rele-
vant sind, ist eher begrenzt. Es gibt kaum interna-
tionale Vereinbarungen, die über eine begrenzte
Region, wie beispielsweise Flußeinzugsgebiete,
oder über einzelne Projekte, wie die Abgeltung
von Schulden durch Naturschutzverpflichtungen
(„Debt-for-Nature-Swaps“) oder den Tropenwald-
Aktionsplan, hinausgehen und an denen Industrie-
länder wie Entwicklungsländer beteiligt waren.
Volkmar Hartje, der diese Frage geprüft hat,



nennt nur deren vier7 : die Londoner Dumping
Konvention (1972), die Abkommen zur Verhütung
der Meeresverschmutzung durch Schiffe (MAR-
POL 1973 und 1978), die UN-Seerechtskonferenz
(1973 bis 1982), die Wiener Konvention zum
Schutz der Ozonschicht (1985) und das daraus fol-
gende Montrealer Protokoll (1987). Diese Abkom-
men enthalten innovative Vorkehrungen und In-
strumente, und zwar sowohl technischer als auch
preislicher und mengenmäßiger Art. Das Montrea-
ler Protokoll (mit den nachfolgenden Revisionen)
wird als Modellfall eines internationalen Umwelt-
regimes angesehen, als Beispiel intelligenter globa-
ler Umweltdiplomatie8 .

7 Vgl. Volkmar Hartje, Studienbericht E9a. Verteilung
der Reduktionspflichten. Problematik der Dritte-Welt-Staa-
ten, Enquete-Kommission „Vorsorge zum Schutz der Erdat-
mosphäre“, Ms. Berlin 1989.
8 Vgl. Thomas Gehring, Das internationale Regime zum
Schutz der Ozonschicht, in: Europa-Archiv, 45 (1990) 23,
S. 703-712; vgl. auch den Beitrag von S. Oberthür in diesem
Heft.
9 Vgl. UNEP, Montreal Protocol on Substances that De-
plete the Ozone Layer, Montreal, 16. September 1987.
10 Vgl. hierzu Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC), Policy Makers Summary of the Formulation of Re-
sponse Strategies. Report prepared for IPCC by Working
Group III, Genf, Juni 1990.

Die bisherigen internationalen Umweltschutzab-
kommen hatten insofern aber nur relativ geringe
Bedeutung für die Entwicklungsländer, als diese
kaum Pflichten zur Reduzierung von Emissionen
übernehmen mußten. Das Montrealer Protokoll
macht hier einen Anfang - allerdings mit aufschie-
bender Wirkung bis zum Jahr 2010 und abgefedert
durch Informations- und Technologietransfers9 .
Mit einer globalen Klimakonvention kommen da-
gegen nicht nur auf die Industrieländer, sondern
auch auf die Entwicklungsländer erhebliche öko-
nomische Anpassungen zu - und zwar sowohl bei
der Produktion als auch in der Technologie. Bei
einer relativen und/oder absoluten Reduzierung
der Treibhausgase wären grundsätzlich alle denk-
baren Mechanismen und Instrumente einsetzbar,
wie Negativlisten (Londoner Dumping Konven-
tion), technische Vorschriften (MARPOL-Abkom-
men), Nutzungsrechte (Seerechtskonvention),
Reduzierungsraten bzw. Produktionsstopp (Wiener
Konvention, Montrealer Protokoll).

Doch bei dieser Frage der geeigneten Instrumente
einer CO2-Reduzierung tun sich zwischen Indu-
strie- und Entwicklungsländern erhebliche Unter-
schiede auf10 . Selbst wenn man zunächst nur die
allgemeine Zielebene betrachtet, ist das nicht an-
ders, und zwar aus gutem Grund. Angesichts
weiterhin hohen Bevölkerungswachstums und der

für das nächste Jahrhundert prognostizierten
Verdreifachung der Bevölkerung in den Entwick-
lungsländern einerseits und deren ökonomischen
Nachholbedarfs andererseits, haben relative
Begrenzungen (bezogen auf Einwohnerzahl oder
Wirtschaftsleistung) oder absolute Begrenzungen
von Treibhausgasen unterschiedliche Konsequen-
zen für die Entwicklungsländer - und damit wohl
auch für deren Kooperations- oder Konfliktbereit-
schaft im Prozeß der Vereinbarung einer Klima-
konvention und deren Umsetzungsprotokollen.

Beschränkt man die Betrachtung auf die anteils-
mäßig wichtigsten Treibhausgase, stehen folgende
Problemfelder an:

- eine relative oder absolute Begrenzung der
CO2-Emissionen aus der Verbrennung fossiler
Brennstoffe;

- ein Stopp bzw. eine Trendumkehr bei CO2-
Emissionen aus biotischen Quellen (d. h. Redu-
zierung der Waldvernichtungsrate bzw. Wie-
deraufforstung);

- der Ausstieg aus dem Verbrauch bzw. die
Nichtaufnahme der Produktion von Fluorchlor-
kohlenwasserstoffen (FCKW);

- eine relative oder absolute Begrenzung der
Methan-Emissionen (CH4);

- eine relative oder absolute Begrenzung des Ein-
satzes von Stickstoffdüngemitteln (N2O).

Unterstellt man die FCKW-Regulierung als Auf-
gabe der Politikformulierung (nicht der -Umset-
zung!) als gelöst, so geht es bei der weiteren Aus-
gestaltung einer globalen Klimakonvention also
vor allem um ein CO2-, ein CH4- und ein N2O-Pro-
tokoll bzw. eine Kombination davon. Das einzige
dieser Treibhausgase, über das bisher ein interna-
tionaler Diskurs in Gang gekommen ist (ich abstra-
hiere jetzt von vielen individuellen Detailvorschlä-
gen zu den anderen Verursachungsfaktoren) und
dessen strategische Regulierung noch in diesem
Jahrzehnt realisierbar erscheint, ist das CO2.

II. Globale Reduzierungs-
und Umverteilungsprozesse

1. Theoretische Eingrenzung

Im Rahmen der FCKW-Regulierung hatte sich
eine dreistufige Entwicklung der Forderungen



bzw. des Ziels ergeben11 : Einfrieren der Produk-
tion (freeze), Reduzierung (reduction), Ausstieg
(phasing out). Die ordnungsrechtliche Mengenlö-
sung stand im Mittelpunkt, eine Preislösung, etwa
per FCKW-Steuer, wurde nicht gesucht; der einge-
richtete Fonds ist (mit bisher nur rund 200 Millio-
nen DM) volumenmäßig eher bescheiden und
reicht im wesentlichen nur für den Informations-
transfer. In bezug auf die anderen Treibhausgase,
insbesondere CO2 (aber auch N2O), muß dagegen
zunächst noch mit dem weiteren Anstieg der Emis-
sionen (growth) gerechnet werden; ein Einfrieren
und eine Reduzierung sind möglich, ein Ausstieg
aber ist ausgeschlossen.

11 Vgl. R. E. Benedick (Anm. 4).
12 Vgl. Holger Bonus, Umweltpolitik in der sozialen
Marktwirtschaft, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 10/91,
S. 37-46.
13 Vgl. ebd.,S.4O.

14 Zu einer globalen Ressourcensteuer vgl. Udo E. Simo-
nis, Towards a World Budget. Thoughts on a World
Resource Tax, in: A. Vlavianos-Arvanitis (Hrsg.), Biopoli-
tics. The Bio-Environment, Vol.III., Athen 1991,
S. 198-201.
15 Vgl. T. H. Tietenberg, Emissions Trading. An Exercise
in Reforming Pollution Policy, Baltimore 1985.
16 Vgl. J. Heister/P. Michaelis, Handelbare Emissions-
rechte für Kohlendioxid, in: Zeitschrift für Angewandte Um-
weltforschung, 4 (1991) 1, S. 68-80; H. Düngen/D. Schmitt,
Konkurrierende Abgabenlösungen zur Reduzierung der
CO2-Emissionen, in: Zeitschrift für Angewandte Umweltfor-
schung, 3 (1990) 3, S. 253-263.

Auch für die globale Umweltpolitik sind, was An-
reiz- bzw. Sanktionsmechanismen angeht, grund-
sätzlich Preis- oder Mengenlösungen die beiden
„idealen“ Ausprägungen12 . Am Anfang jeder Um-
weltpolitik steht ein Markteingriff: Entweder wer-
den Preise für Umweltnutzungen fixiert, und es
wird dem Markt überlassen, wie viele Emissionen
sich bei solchen Festpreisen noch rechnen (Preislö-
sung), oder es werden die insgesamt zulässigen
Emissionsmengen kontingentiert, und es bleibt
dem Markt überlassen, welche Preise für Umwelt-
nutzungen sich unter diesen Umständen herausbil-
den (Mengenlösung). Beide Lösungen sind sym-
metrisch zueinander, jedoch nicht äquivalent. Ein
Parameter, Preis bzw. Menge, wird fixiert, der an-
dere dem Markt überlassen. Die Frage ist, welcher
dieser Parameter bei welchem Umweltproblem
zweckmäßigerweise zu fixieren ist.

Die Kernfrage bei der Preislösung (Umweltabga-
ben) ist die richtige Höhe des zu fixierenden Prei-
ses (Schattenpreis)13. Kennzeichnend für eine
Mengenlösung ist, daß mit der Festlegung von 
Höchstmengen (Kontingentierung) konzediert
wird, daß Emissionen in bestimmter Höhe erlaubt
sind; diese können aber über der Absorptionska-
pazität des ökologischen Systems (in unserem
Falle: des Klimasystems) liegen. Sowohl Preis- als
auch Mengenlösungen können ihr eigentliches
Ziel - Erhalt, Stabilisierung oder Wiederherstel-
lung der Funktionsweise des ökologischen Sy-
stems-verfehlen.

In bezug auf ein CO2-Protokoll dürften in den an-
stehenden (langjährigen) Verhandlungen sowohl
Mengen- als auch Preislösungen eingebracht wer-

den. Bisher stehen Mengenlösungen im Vorder-
grund, während konkrete Preislösungen (globale
Ressourcensteuer, nationale CO2-Abgabe, Klima-
steuer) stark umstritten sind14 . Zudem gilt anzu-
merken, daß bei den Mengenlösungen ordnungs-
politische Vorstellungen (Reduktionspflichten)
überwiegen. Marktwirtschaftliche Vorstellungen
(Zertifikate) werden jedoch ebenfalls diskutiert,
wonach ökologische Rahmenwerte (zum Beispiel
ein bestimmter Temperaturanstieg) in regional
oder national differenzierte Emissionskontingente
umgesetzt würden15. Diese Kontingente würden
sodann in Zertifikate gestückelt, die den Inhaber
(einem Land, einer Ländergruppe) jeweils zur
(jährlichen) Emission einer bestimmten Menge
eines bestimmten Schadstoffes (hier: CO2) be-
rechtigten. Die Zertifikate könnten regional oder
global übertragbar sein (Börse); würden sie aus-
getauscht, erreichten sie am Markt entsprechende
Knappheitspreise, d.h. Einnahmen, die für die
Substitution von emissionsreichen gegen emis-
sionsarme Produkte und Techniken verwendet
werden könnten. Die zertifizierten Mengen ad-
dierten sich zu den ökologischen Rahmenwerten
(globales Emissions-Limit), so daß diese eingehal-
ten werden könnten. Gehandelte Zertifikate ent-
sprächen im konkreten Falle einer Kompensation
für partiellen Produktions- bzw. Nutzungsver-
zicht.

Ein besonderes Problem hinsichtlich der Ausge-
staltung einer globalen Klimakonvention besteht
jedoch in der Unsicherheit über den Ursache-Wir-
kungs-Zusammenhang zwischen Emissionsmengen
und der Klimaeinwirkung (Temperaturanstieg).
Beim Zertifikatmodell könnte dem durch entspre-
chende (beispielsweise mehrjährliche) Abwertung
begegnet werden, was zur mengenmäßigen Dros-
selung der Schadstoffemissionen oder zum Zukauf
zusätzlicher Zertifikate zwingen würde. Es ist fest-
zuhalten, daß CO2 für eine Mengenlösung im
Sinne von national, regional oder international
handelbaren Zertifikaten sehr wohl in Frage
kommt16 .



2. DreiSzenarien
einer globalen CO2-Reduzierung

Im folgenden sollen drei globale Reduzierungsstu-
dien verwendet werden (Bach17; EPA ; Mint-
zer19), die alle wichtigen Treibhausgase umfassen;
aus Gründen der Übersichtlichkeit werden hier
aber nur die CO2-Daten betrachtet. Bach leitet
eine strenge Reduzierungspflicht aus den (kata-
strophalen) Prognosen der Klimamodelle ab, wäh-
rend Mintzer und die EPA die Reduzierungen aus
möglichen bzw. wahrscheinlichen Veränderungen
der Parameter (vor allem: Energieintensität der
Produktion, Emissionen je Produktionseinheit,
Kilometereffizienz der Autos, Einführung einer
Energiesteuer) ableiten. Die drei Szenarien unter-
scheiden sich dementsprechend erheblich (vgl.
Tabelle 3).

17 Vgl. W. Bach/A. K. Jain, Von der Klimakrise zum Kli-
maschutz, Münster (Institut für Geographie) 1991 (Erneue-
rung des Ms. 1988); dies., Towards Climate Convöntions
Scenario Analysis for a Climate Protection Policy, in:
Ambio, 20 (1991) 7, S. 322-329.
18 Vgl. Environmental Protection Agency (EPA), Policy
Options for Stabilizing Global Climate. Executive Summary,
Washington, D.C., February 1989.
19 Vgl. I. M. Mintzer, A Matter of Degrees. The Potential
for Controlling the Greenhouse Effect. World Resources In-
stitute, Washington, D.C., 1987.

20 Vgl. World Meteorological Organization (WMO)/-
United Nations Environment Programme (UNEP), IPCC
Response Strategies Working Group. Emissions Scenarios,
Genf 1990.

- Szenario A läßt sich als resolute „Präventions-
strategie“ bezeichnen, als radikale Senkung der
CO2-Emissionen aus der Verbrennung fossiler
Brennstoffe und aus biotischen Quellen wie
Rodung, Brände, Vegetationsverluste.

- Szenario B nimmt eine „mittlere Position“ ein.
Es wird mit einer Reduzierung der CO2-Emis-
sionen aus fossilen Brennstoffen um weniger als
40 Prozent gerechnet, aber mit einer aktiven
Aufforstung und einer behutsamen Landnut-
zung, die zu negativen Netto-Emissionen (d.h.
Ausweitung der CO2-Speicher bzw. -Senken)
führt.

- Szenario C kann als „bescheidene Politik“ ver-
standen werden. Die Prävention mißlingt, die
Emissionen aus der Verbrennung fossiler
Brennstoffe verdoppeln sich, die Änderung der
Bodennutzung hat nur geringe Entlastungsef-
fekte. Wegen des sich ergebenden Temperatur-
anstiegs (im Jahre 2075 verglichen mit 1860 um
2,3 bis 7 Grad Celsius) werden weitreichende
Anpassungsmaßnahmen erforderlich.

Es ist schwer vorherzusagen, welches dieser Szena-
rien zur Grundlage einer globalen Klimakonven-
tion bzw. der begleitenden Protokolle gemacht

werden wird. Nimmt man die Klimakonferenzen
(von Wissenschaftlern und Politikern) in jüngster 
Zeit als Bezugspunkt, so wird es bestenfalls zu 
einer „gemischten Strategie“ von Vorsorge (Prä-
vention) und Anpassung (Kuration) kommen, de-
ren Konkretisierung im wesentlichen von drei Fak-
toren bestimmt sein dürfte: von den tatsächlichen
oder vermeintlichen Kosten und Nutzen, die mit
den entsprechenden Maßnahmen entstehen, der
Wahrnehmung der Irreversibilitäten, die mit der
Klimaveränderung verbunden sind, und den insti-
tutioneilen und instrumentellen Vorkehrungen,
die zwischen Nord und Süd vereinbart werden
können.

Der entstandene Diskurs über die Reduzierung
der CO2-Emissionen mag als Indiz eines bereits
vorhandenen kollektiven Willens zur ökologischen
Zukunftsfähigkeit der Industriegesellschaft bei
gleichzeitiger Beachtung der weiteren Wachstums-
erfordernisse der Entwicklungsländer gedeutet
werden. Hierzu gibt es bereits interessante - und
bezüglich der Entwicklungsländer erstaunlich weit
übereinstimmende - Pläne, die im folgenden kurz
referiert werden sollen.

3. Drei konkrete CO2-Reduzierungspläne

Der Zweiten Weltklima-Konferenz, die Ende 1990
in Genf stattfand, haben zwei Pläne zur CO2-Re-
duzierung für die Zeit bis zum Jahr 2050 vorgele-
gen: der IPCC-Vorschlag und ein Minister-Vor-
schlag20 . Das International Panel on Climate
Change (IPCC) sieht drastische und relativ rasch
einsetzende Emissionsminderungen für die
OECD-Länder vor, während die globalen Emis-
sionen erst ab dem Jahr 2005 zurückgehen und bis
zum Jahr 2050 um 46 Prozent unter das Niveau von
1987 sinken sollen (vgl. Tabelle 4). Der Minister-
Vorschlag ist weniger drastisch und zeitlich stark
verzögert (vgl. Tabelle 5); die Minister überneh-
men jedoch die Vorstellung der Experten, wonach
den Entwicklungsländern insgesamt eine gewisse
Zunahme an CO2-Emissionen eingeräumt werden
muß.

Als Referenz-Vorschlag kann der Plan der
Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages
dienen (vgl. Tabelle 6), der die Industrieländer
nach ihrer jeweiligen Wirtschaftsleistung differen-
ziert und darüber hinaus rascher einsetzende und



weiterreichende CO2-Reduzierungen vorsieht.
Auffallend ist auch hier die Präferenz, die den Ent-
wicklungsländern eingeräumt wird; die Vorschläge
sind z.T. identisch mit denen zur Zweiten Welt-
klima-Konferenz bzw. haben auf diese einge-
wirkt21.

21 Vgl. Enquete-Kommission „Vorsorge zum Schutz der
Erdatmosphäre“ des Deutschen Bundestages (Hrsg.), Schutz 
der Erdatmosphäre. Eine internationale Herausforderung.
Zwischenbericht der Enquete-Kommission, Bonn-Karlsruhe
19903.

III. Mögliche Verteilungskriterien
zur Reduzierung

der globalen CO-Emissionen

Die Verteilung der Pflichten in einer Klimakon-
vention (und in den begleitenden Protokollen) zwi-
schen Industrieländern und Entwicklungsländern
hängt von zahlreichen Faktoren ab, besonders je-
doch davon, in welchem Maße die einzelnen Treib-
hausgase im Verhältnis zueinander reduziert und



welche Kriterien bezüglich ihrer Reduzierung an-
gewendet werden22. Eine Strategie der Reduzie-
rung aller Treibhausgase dürfte andere Konse-
quenzen haben als eine Teilstrategie für ein einzel-
nes Treibhausgas. Kosten und Nutzen verteilten
sich anders, die technischen Möglichkeiten der

22 Vgl. M. Grubb (Anm. 2); Princeton Protocol on Factors
that Contribute to Global Warming, Princeton University,
15. Dezember 1988.

Emissionsreduzierung wären unterschiedlich, es
bestünden intersektorale Kompensationsspiel-
räume. So würde der vollständige Ausstieg der In-
dustrieländer aus der FCKW-Produktion theore-
tisch eine weniger strikte Reduzierung von CH4
oder N2O, die für die Landwirtschaft der Entwick-
lungsländer technisch nur schwer zu vermeiden
sind, ermöglichen. Dennoch gibt es gute Gründe,
die Diskussion auf CO2 zu konzentrieren, unter



anderem den, daß dieses Gas etwa 55 Prozent des
Treibhauseffekts verursacht. Im folgenden soll die
Bandbreite der möglichen und zugleich realisti-
schen Reduzierungskriterien betrachtet werden.

Bei der Festlegung von Kriterien zur Reduzierung
der globalen CO2-Emissionen dürften zwei inter-
nationale Abkommen wichtige Bezugspunkte ab-
geben: die Konvention der Economic Commission
for Europe (ECE) über weiträumige Luftver-
schmutzung (1979) und das Montrealer Protokoll
(1987ff.). Bei der ECE-Konvention hatte sich zu-
nächst eine kleine Zahl der ECE-Länder zu einem
„30%-Club“ der Schwefeldioxid-(SO2)-Reduzie-
rung zusammengefunden, dem nach und nach die
anderen Länder beitraten23 . Entscheidend für die-
sen umweltpolitischen Erfolg war neben dem loka-
len und regionalen Problemdruck („Waldster-
ben“), der Unterstützung durch die Wählerschaft,
dem Entstehen technischer Lösungen (Entschwe-
felungsanlagen) und der Finanzierungsmöglichkeit
auch der erreichte Gruppenkonsens über das Ver-
teilungskriterium: Jedes Land sollte die SO2-Emis-
sionen um den gleichen Prozentsatz von 30 Prozent
verringern. Damit war die Ausgangslage legiti-
miert, Vorleistungen oder geographische Beson-
derheiten wurden nicht berücksichtigt. Dies ergibt
das Verteilungskriterium I: eine proportional glei-
che Reduzierungsrate für alle Länder bezogen auf
die Ausgangstage (und ein Bezugsjahr).

23 Vgl. United Nations, Economic Commission for Europe
(ECE), Convention on Long-Range Transboundary Air
Pollution, Genf, 13. November 1979.
24 Vgl. Montreal Protocol (Anm. 9).

Auch das Montrealer Protokoll sieht eine propor-
tional gleiche Reduzierungsrate für FCKW-Emis-
sionen vor (zunächst 50 Prozent, später 100
Prozent), läßt jedoch eine zeitlich befristete Aus-
nahme für die Entwicklungsländer zu24 . Diese leh-
nen eine sofortige Reduzierungspflicht mit der
Begründung ab, die Industrieländer hätten durch
die FCKW-Emissionen der Vergangenheit die
Ozonschicht geschädigt, so daß den Entwicklungs-
ländern Proportionalität in der Pflichtenüber-
nahme nicht zuzumuten sei, ja sie hätten geradezu
noch ein Emissionsrecht für die Zukunft. Eine
solche Argumentationsweise begründet das Vertei-
lungskriterium II: eine proportional gleiche Redu-
zierungsrate für eine Gruppe von Ländern (Indu-
strieländer) bei Festlegung einer Grenze bzw. Rate
der noch zulässigen EmissionsZunahme für die an-
dere Gruppe (Entwicklungsländer).

Das Montrealer Protokoll gesteht den Entwick-
lungsländern eine FCKW-Produktion bis zu
0,3 Kilogramm pro Kopf für zehn Jahre zu und

sieht erst danach eine Reduzierung auf 50 Prozent
vor. Die Reduzierung von FCKW erfordert wegen
monopolartiger Produktionsverhältnisse und nied-
rigem Ausgangsniveau im Vergleich zu einer Re-
duzierung von CO2-Emissionen eher geringfügige
Anpassungen, obwohl davon ganze Produktlinien,
wie zum Beispiel Kühlschränke, Kältetechnik oder
Wärmedämmung, betroffen sein können, wenn
Ersatzstoffe nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfü-
gung stehen. Bei einem CO2-Protokoll werden die
notwendigen Anpassungen erheblich umfassender
und weitreichender sein; zahlreiche Techniken,
Produkte und alle Wirtschaftszweige sind direkt
oder indirekt betroffen. Die Industrieländer könn-
ten dabei ihre eigenen absoluten Reduzierungs-
pflichten mit den relativen Reduzierungspflichten
(Zuwachsrate der CO2-Emissionen) der Entwick-
lungsländer verbinden.

Neben den laufenden Emissionen dürfte es den
Entwicklungsländern auch (und besonders) um die
historischen, in der Erdatmosphäre akkumulierten
Emissionen gehen. Je stärker solche Verteilungs-
argumente in den Vordergrund der Verhandlun-
gen rücken, um so höher ist die Wahrscheinlich-
keit, daß eine kooperative (beidseitige) Reduzie-
rung nicht vereinbart werden kann. Dies macht ein
(traditionelles) Kriterium der Gleichbehandlung
attraktiv, das auch von den Entwicklungsländern
akzeptiert werden könnte, nämlich gleiche CO2-
Emissionen pro Kopf der Bevölkerung. So lautet
das Verteilungskriterium III: Jedes Land hat ein
Emissionsrecht, das sich aus der angestrebten
(reduzierten) globalen Emissionsmenge pro Kopf
der Weltbevölkerung multipliziert mit der eigenen
Bevölkerungszahl ergibt.

Nach diesem Kriterium würden die Länder, die die
angestrebte CO2-Emissionsmenge überschreiten
(die Industrieländer), entsprechende (erhebliche)
Reduzierungspflichten haben; die Länder, die
diese Mengen unterschreiten (die Entwicklungs-
länder), könnten zunächst noch zusätzlich emittie-
ren. Dieses Kriterium stellt somit auf Fairneß ab,
legitimiert also nicht die gegenwärtige Emissions-
situation, sondern bewirkt eine erhebliche Umver-
teilung von Nord nach Süd.

Aus der Differenz zwischen vereinbarten Emis-
sionsrechten und laufenden Emissionen ergeben
sich dann die konkreten Reduzierungpflichten
bzw. Anpassungserfordernisse, die wegen der un-
terschiedlichen Differenzen für die beteiligten
Länder natürlich zu unterschiedlichen Prozentsät-
zen der Reduzierung (für Industrieländer) bzw.
Erhöhung (für Entwicklungsländer) führen. Bei
Einführung dieses Kriteriums würden Besonder-



heiten wie die geographische Lage, die Größe des
Landes, die Ressourcenausstattung, aber auch
Kostenunterschiede der Emissionsreduzierung ge-
nerell nicht berücksichtigt - was wiederum für die
Verhandlung des CO2-Protokolls ein weites Feld
des bargaining eröffnen mag.

Wendet man die Verteilungskriterien I bis III auf
die in Tabelle 3 vorgestellten drei Szenarien an, so
ergeben sich Größenordnungen der Reduzierung
bzw. Umverteilung der CO2-Emissionen (aus fossi-
len Brennstoffen) zwischen Industrieländern und
Entwicklungsländern, wie sie in Tabelle 7 zusam-
mengefaßt sind. Die Konsequenzen der jeweils zu-
grundegelegten Verteilungskriterien divergieren,
wie deutlich zu sehen ist, erheblich.

Technisch und ökonomisch gesehen ist die Redu-
zierung der CO2-Emissionen durch eine Fülle von 
Maßnahmen möglich25 , so vor allem durch

25 Vgl. Enquete-Kommission „Vorsorge zum Schutz der
Erdatmosphäre“ des Deutschen Bundestages (Hrsg.), Schutz
der Erde. Eine Bestandsaufnahme mit Vorschlägen zu einer
neuen Energiepolitik. Dritter Bericht der Enquete-Kommis-
sion des 11. Deutschen Bundestages, 2Bde., Bonn - Karls-
ruhe 1990; J. Goldemberg u.a., Energy for a Sustainable
World. World Resources Institute, Washington, D.C., 1987;
G.H. Kats, Slowing Global Warming and Sustaining Deve-
lopment, in: Energy Policy, 18 (1990) 1, S. 25-33.

- drastische Reduzierung des Verbrauchs fossiler
Brennstoffe durch Energiesparen bzw. Erhö-
hung der Effizienz der Energienutzung, insbe-
sondere bei Transportenergie, Elektrizität,
Heizenergie;



- durchgreifende Substitution der emissionsrei-
chen Brennstoffe (Kohle, Öl) durch emissions-
arme (Gas);

- Ersatz alter und Installation neuer Energiege-
winnungstechniken, wie Blockheizkraftwerke,
Fernwärme, Fernkühlung, Gasturbinen;

- rasche Einführung erneuerbarer Energien, wie
insbesondere Biomasse, Windenergie, Photo-
voltaik, Wasserstoff;

- technische Nachrüstung bzw. Umrüstung der
Kraftwerke auf fossiler Basis.

Es muß also mehr geschehen als nur eine relative
Entkoppelung von Wirtschaftswachstum und
Energieverbrauch. Mittel- und langfristig ist für
die Welt als Ganzes aus ökologischen Gründen nur
noch ein Wirtschaftswachstum möglich, bei dem
Energieverbrauch, Materialverbrauch und Um-
weltbelastung auch absolut zurückgehen. Auf Fra-
gen nach einem „industriellen Metabolismus“,
einer zukunftsfähigen Wirtschaftsstruktur und 
einem entsprechenden Politikstil näher einzuge-
hen, fehlt an dieser Stelle der Platz26 .

26 Vgl. R. U. Ayres, Industrial Metabolism, in: J. H.
Ausubel/H. E. Sladovich (Hrsg.), Technology and Environ-
ment, Washington, D.C., 1989, S. 23-49; R. U. Ayres/U. E.
Simonis (Hrsg.), Industrial Metabolism. Restructuring for
Sustainable Development, Tokio - New York 1992 (i.E.).

27 Vgl. M. Grubb (Anm. 2).
28 Vgl. Peter M. Haas, Obtaining International Environ-
mental Protection Through Epistemic Consensus, in: Millen-
nium. Journal of International Studies, 19 (1990) 3,
S.347-363.
29 Vgl. Garrett Hardin, The Tragedy of the Commons, in:
Science, 162 (1968) 3859, S. 1243-1248.

Bisher war nur von CO2-Emissionen aus fossilen
Brennstoffen die Rede. Dabei geht es um Einfrieren
des Verbrauchs (bzw. von Emissionen) und um Re-
duzierungsraten. Bei CO2-Emissionen aus bio-
tischen Quellen geht es dagegen um Trendumkehr,
um negative Wachstumsraten. Nur eine Emissions-
minderung anzustreben, wäre wegen der möglichen
Netto-Bindung von Kohlenstoff in der Biomasse
und angesichts des ja realen, nicht potentiellen
Treibhauseffekts zu bescheiden. Selbst die
Anwendung des oben genannten Verteilungskrite-
riums III ist hier nicht sinnvoll, da positive Emissio-
nen hinter der Möglichkeit von negativen Emissio-
nen pro Kopf (d.h. Ausweitung der Kohlenstoff-
senken, Wiederaufforstung) Zurückbleiben. Ein zu-
sätzliches Kriterium könnte daher .darin bestehen,
die Verpflichtung zum Stopp der Entwaldung in
Entwicklungsländern mit einer Verpflichtung zur
Netto-Aufforstung in Industrie- und Entwicklungs-
ländern zu koppeln. Eine andere Möglichkeit be-
steht in der unmittelbaren Verknüpfung mit dem
oben diskutierten Emissionsrecht auf CO2 aus fossi-
len Quellen: Biotische Emissionen (aus Brandro-
dung, Entwaldung, Änderung der Bodennutzung)
reduzieren das Recht auf Pro-Kopf-Emission an

CO2 aus fossilen Quellen, eine Netto-Aufforstung
erhöht es.

Für die erfolgreiche Ausgestaltung einer globalen
Klimakonvention könnte aber noch ein weiteres
Verteilungskriterium Bedeutung erlangen: das Al-
terskriterium27 . Die Bevölkerungsstruktur der
Entwicklungsländer ist von der der Industrieländer
bekanntlich sehr verschieden. Angesichts der im
Durchschnitt erheblich jüngeren Bevölkerung in
den Entwicklungsländern liegen in einem generel-
len Pro-Kopf-Emissionsrecht ökologisch gesehen
möglicherweise falsche Anreize. Sie bestehen
darin, die vorhandenen Reduzierungspotentiale
nicht oder erst verspätet anzugehen und weiterhin
ein hohes Bevölkerungswachstum beizubehalten.
Von den Industrieländern könnte daher als zusätz-
liches Kriterium ein Mindestalter (sozusagen ein
„Erwachsenenrecht auf Umweltverschmutzung“)
in die Diskussion gebracht werden, wodurch sich
ihre Reduzierungspflichten verringern bzw. ihre
Pro-Kopf-Emissionen erhöhen ließen. .

IV. Fazit

Peter M. Haas hat in bezug auf globale Umwelt-
probleme eine „Erkenntniskonsens-Theorie“
(epistemic consensus) formuliert28 . Nach seiner
(und meiner) Auffassung haben sich substantielle
Änderungen im Prozeß internationaler Umweltver-
einbarungen ergeben; diese Evolution der umwelt-
politischen Lösungskompetenz kann als kollektiver
Lernprozeß verstanden werden - der Hardins „Tra-
gödien-Theorie öffentlicher Güter“ („tragedy ofthe
commons“) widerlegen könnte29 . In diesem Prozeß
haben „erkenntnisschaffende Gruppen“ (epistemic
communities) transnationale Netzwerke gebildet,
die politisch relevant sind durch ihr autoritatives
Wissen. Wenn solche Netzwerke entstehen und
wenn sie Zugang zu den politischen Entscheidungs-
trägern erhalten bzw. aufrechterhalten können,
dann haben globale Konventionen und Protokolle
eine Art „Effizienzgarantie“. Weder „gemeinsame
Interessen“ per se (der Grundgedanke des Brandt-
Berichts), noch „Nachhaltigkeit der Entwicklung“
(wie im Brundtland-Bericht), noch „Verantwor-



tung für die eigene Zukunft“ (der Nyerere-Bericht)
allein verbessern die Chancen für internationale
Kooperation. Diese hängt auch entscheidend ab
von der Art und Stärke des inhaltlichen Konsenses
in der Gemeinde der wissenschaftlichen Experten,
der scientific community.

Diese Theorie scheint vom FCKW-Prozeß verifi-
ziert zu sein; praktische Politik war gefordert
angesichts einer ökologischen Krise („Ozonloch“);
internationale Experten bestimmten die Band-
breite der Politikaltemativen, über die Diploma-
ten miteinander verhandelten; und als die Mitglie-
der dieser community ihre Positionen mit den
nationalen Regierungen konsolidiert hatten, un-
terstützten diese die Abkommen30. Ob diese Theo-
rie für den „Treibhauseffekt“ zutrifft und sich in
der Vorbereitung und Umsetzung eines CO2-Pro-
tokolls erneut bewahrheiten wird, ist offen. Wäh-
rend eine lockere Form einer epistemic community
besteht, ist der interne Konsens auch nicht annä-

30 Vgl. R. E. Benedick (Anm. 4).

hemd so stark wie beim Modellfall Ozon. Es gibt
die Präventionisten, die für sofortige und durch-
greifende Aktion plädieren, um die Klimaverände-
rung zu vermeiden oder zumindest zu begrenzen,
und es gibt die Adaptationisten, die für langsame
und allmähliche Anpassung an die ohnehin eintre-
tende, nicht vermeidbare Klimaveränderung ein-
treten.

Welche dieser beiden Gruppen (bzw. Grundhal-
tungen) wird sich auf der Konferenz der Vereinten
Nationen durchsetzen? Welche Länder werden
sich in welchem Lager befinden bzw. nach der
Konferenz wiederfinden? Verteilungsfragen sind
Machtfragen. Das globale Klimaproblem ist so
komplex, daß es nicht allein durch entsprechende
Verteilungsdebatten gelöst werden kann. Ein mög-
lichst einfaches, allgemein verbindliches Kriterium
zur Reduzierung von CO2-Emissionen sollte je-
doch befolgt werden. Einige der entsprechenden
Möglichkeiten sind in diesem Beitrag aufgezeigt
worden.



Ernst Ulrich von Weizsäcker

Ökologischer Strukturwandel
als Antwort

auf den Treibhauseffekt

I. Eine dramatische Herausforderung

Die Enquete-Kommission „Vorsorge zum Schutz
der Erdatmosphäre“ hat in drei eindrucksvollen
Berichten1 die Dramatik der weltökologischen Si-
tuation beleuchtet. Zum Schutz des Ozonlochs,
zum Schutz der Wälder und zum Schutz des Klimas
müssen rasch Maßnahmen eingeleitet werden; an-
dernfalls sind Verluste und katastrophale Zerstö-
rungen absehbar, die sämtliche bisher vom Men-
schen verursachten Schädigungen noch weit über-
treffen. Der Treibhauseffekt ist vielleicht das für
ein Umdenken in unserer Politik gewichtigste Phä-
nomen.

1 Vgl. Deutscher Bundestag: Schutz der Erde. Eine Be-
standsaufnahme mit Vorschlägen zu einer neuen Energiepo-
litik. Dritter Bericht der Enquete-Kommission des 11. Deut-
schen Bundestages „Vorsorge zum Schutz der Erdatmo-
sphäre“ (Zur Sache 19/1990, 2 Bde.), Bonn 1990.
2 Vgl. u.a. Wolfram Engels, Öko-Imperialismus, in: Wirt-
schaftswoche, Nr. 52 vom 20. Dezember 1991; William D.
Nordhaus, Greenhouse Economics. Count Before You
Leap, in: The Economist vom 7. Juli 1990.

3 So z.B. in den Bundestagsdebatten über den Bericht der
Enquete-Kommission am 31. Oktober 1990 und am 27. Sep-
tember 1991.
4 Vgl. Commission of the European Communities, Com-
munication to the Council. Communities Strategy to Limit 
Carbon Dioxide Emissions and to Improve Energy
Efficiency, SEC (91) 1744 final, Brüssel, 14. Oktober 1991.
5 Vgl. Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC), Policy Makers Summary. Ms., Genf 1991; vgl. auch
John Horton/George Jenkins/U. Ephraums, IPCC Working
Group I. Scientific Assessment, Cambridge (England) 1991.

Zunächst zu den Fakten. Daß es einen Treibhaus-
effekt gibt, ist heute wissenschaftlich unbestritten.
Gewisse Zweifel bestehen noch daran, ob und in
welchem Umfang die vermehrten Emissionen von
Treibhausgasen durch menschliche Aktivitäten zu
der Klimaveränderung beitragen, die insbesondere
in den achtziger Jahren statistisch nachweisbar
geworden ist. Vergleiche zwischen der Konzentra-
tion von Kohlendioxid (CO) und der durch2 -
schnittlichen Erdtemperatur, wie sie durch die che-
mische Analyse von im Eis der Antarktis einge-
schlossenen Luftbläschen mit recht genauer Al-
tersbestimmung durchgeführt werden können, le-
gen allerdings die Vermutung außerordentlich
nahe, daß ein unmittelbarer kausaler Zusammen-
hang zwischen der Konzentration von CO2 und
Temperaturerhöhungen besteht (vgl. Abb. 1).

Wenn dennoch gelegentlich in den USA oder auch
in deutschen Wirtschaftskreisen2 abwiegelnd be-

hauptet wird, die Wissenschaft sei sich noch un-
schlüssig, ob es einen zusätzlichen Treibhauseffekt
gäbe, dann darf sich eine vorsorgeorientierte Poli-
tik davon nicht beirren lassen. Wenn sich die laien-
haften Abwiegler irren und nicht etwa die seriösen
Wissenschaftler, dann ist keine Zeit mehr zu ver-
lieren.

Diese Botschaft, die im Zentrum der Arbeit der
Enquete-Kommission stand, ist von der Bundesre-
gierung in bemerkenswert deutlicher Weise in Be-
tracht gezogen worden3 . In einem Beschluß vom
7. November 1990 zur Reduktion von Treibhaus-
gasen unterstreicht die Bundesregierung, daß die
Antwort auf die klimatischen Herausforderungen
Umstrukturierungen aufnötige, „die weit über die
Anpassungsaufgaben hinausgehen, die die Ener-
gie- und Gesamtwirtschaft in den letzten 30 Jahren
zu bewältigen hatten“. Auch die EG-Kommission
hat keine Zweifel daran gelassen, daß die auf die
Gemeinschaft zukommenden wirtschaftlichen und
technologischen Veränderungen allergrößte An-
strengungen der Mitgliedstaaten erfordern4 .

Die internationalen Experten vom Intergovern-
mental Panel on Climate Change (IPCC) halten
eine Halbierung der Treibhausgasemissionen für 
unbedingt erforderlich, um die nötige Stabilisie-
rung des Weltklimas herbeizuführen5 . Zu gleicher
Zeit prognostiziert die Weltenergiekonferenz nicht
etwa eine Halbierung, sondern eine Verdopplung
des Energiebedarfs und damit im Effekt auch der
CO2-Emissionen. Selbst engagierte Vertreter von
Atom- oder Solarenergie haben auf der Weltener-
giekonferenz keinerlei Hoffnungen geweckt, daß
ihre Lieblingsenergie in den nächsten Jahrzehnten



die fossilen Energieträger in einem wirklich klima-
relevanten Umfang verdrängen könnte.

Vergleicht man diese einfachen Aussagen mit den
Herausforderungen der konventionellen, schadstoff-
bezogenen Umweltpolitik, so wird klar, daß wir es
jetzt nicht mehr nur mit technischen Lösungen am
Ende der Prozesse, also mit Katalysatoren oder Klär-
werken zu tun haben, sondern daß nunmehr ein sehr
tiefgreifender ökologischer Strukturwandel ansteht.
Dieser liegt nach heutigem Wortverständnis eher im
Geschäftsbereich des Wirtschafts- oder Forschungs-
ministers als des Umweltministers. Doch de facto ist
heute der Bundesumweltminister die treibende Kraft
beim Anmahnen politischer Maßnahmen zur Gefah-
renabwehr.

Bei den Vorbereitungen zu einer Weltklimakon-
vention, deren Abschluß während des „Erdgip-
fels“ in Rio de Janeiro im Juni 1992 erhofft wird,
ist deutlich geworden, daß die weltweite Dimen-
sion die Herausforderung noch dramatischer er-
scheinen läßt; eine Titanenaufgabe liegt vor uns.

Mit dem Begriff Strukturwandel verbinden sich
normalerweise unangenehme Vorstellungen des
Arbeitsplatzabbaus, des Verlustes liebgewonnener
und bewährter Strukturen, der ungewollten Mobi-
lität, der Zerstörung sozialer Kohärenz; er wird
von den Betroffenen in aller Regel als Beschöni-
gung einer höchst unschönen Entwicklung verstan-
den. Die eigentliche politische Herausforderung
wird darin bestehen, den unausweichlichen Struk-
turwandel so zu gestalten, daß er einigermaßen



bruchlos und ohne Nettoverluste von Arbeitsplät-
zen vor sich geht. Ferner muß er von der überwie-
genden Mehrheit der Menschen als positiv und
wünschenswert empfunden werden, etwa wie es
viele Jahrzehnte lang dem technischen Fortschritt
ergangen ist.

II. Energieproduktivität
vervierfachen

Technischer Fortschritt, Modernisierung und
Strukturwandel waren in der Vergangenheit na-
hezu ausschließlich mit der Abschaffung ineffizien-
ter Arbeit verbunden, positiv ausgedrückt: mit der
Erhöhung der Arbeitsproduktivität. Diese hat sich
in 150 Jahren der Industrialisierung in den westli-
chen Ländern nahezu verzwanzigfacht. Doch was
sich dabei tragischerweise kaum verbessert hat,
war die Energie- und Ressourcenproduktivität, was
daran ablesbar ist, daß Energie- und Ressourcen-
verbrauch über die meisten Jahrzehnte parallel
zum Bruttosozialprodukt angewachsen sind, ja
stellenweise sogar rascher.

Physikalisch und technisch spricht nichts dagegen,
daß sich auch die Energieproduktivität um einen
Faktor 3, vermutlich auch 5, vielleicht sogar 10
oder 20 gegenüber den heutigen Werten erhöhen
läßt. Wenn man bedenkt, daß eine Kilowattstunde
(kWh) ausreicht, um einen Eimer mit zehn Litern
Wasser über 30 Kilometer hoch zu heben, läßt sich
gut ausmalen, daß sich aus den 100 Milliarden
kWh, die wir pro Jahr in Deutschland verbrau-
chen, sowie aus einem Fünffachen davon an 
Nichtstromenergie wesentlich mehr als die heuti-
gen Energiedienstleistungen herausholen lassen.
Bei einer Vervierfachung der Energieproduktivität
wäre die sich öffnende Schere wieder zu schließen.

Wie ist es aber gekommen, daß sich 150 Jahre lang 
allein die Arbeitsproduktivität, nicht aber die
Energieproduktivität entwickelt hat? Das liegt
hauptsächlich am Preis. Die einzige Phase der Ge-
schichte, in der die Energieproduktivität nennens-
wert zugenommen hat, war die Zeit von 1974 bis
1983, während der die Energiepreise im Durch-
schnitt mindestens doppelt so hoch lagen wie zuvor
und danach.

III. Preiselastizität
und Einsparpotentiale

Es ist nicht populär’ den Energiepreisen eine posi-
tive Wirkung bei der Entwicklung der Energiepro-
duktivität zuzuschreiben. Zu unbeliebt sind Maß-
nahmen, die auf eine Verteuerung der Energie
hinauslaufen. So wird denn auch nicht nur an poli-
tischen Stammtischen regelmäßig bestritten, daß
eine Erhöhung des Benzinpreises einen Einfluß
auf das Verhalten der Autofahrer haben könnte:
Der Autofahrer ärgere sich bloß über die Regie-
rung, im übrigen fahre er genau wie bisher, denn
es bleibe ihm auch gar nichts anderes übrig. Dabei
wird immer stillschweigend unterstellt, daß die
Preiselastizität, also die relative Änderung der
nachgefragten Menge bei einer kleinen Änderung
des Preises, ein kurzfristig wirkendes Phänomen
sei. In Wirklichkeit ist die Preiselastizität nur lang-
fristig sinnvoll zu verstehen und steht in unmittel-
barem Zusammenhang mit dem Strukturwandel.
Abbildung 2 zeigt eindrucksvoll, daß selbst bei der
Abhängigkeit des Benzinverbrauchs vom Benzin-
preis eine sehr starke Elastizität besteht. Der
Vergleich von ansonsten ähnlich wohlhabenden
Industrieländern zeigt deutlich, daß eine nahezu li-
neare, negative Abhängigkeit des Pro-Kopf-Treib-
stoffverbrauchs vom Treibstoffpreis besteht.

Die langfristige Elastizität erstaunt nicht nur des-
halb, weil gewöhnlich an die kurzfristige gedacht
wird, sondern auch, weil es bei der oberflächlichen
politischen Analyse häufig nicht um die Pro-Kopf-,
sondern um die Pro-Kilometer-Verbräuche geht.
Diese reagieren naturgemäß, da allein technisch
bedingt, sehr viel weniger elastisch auf das Preissi-
gnal. Bei den Pro-Kopf-Verbrauchen geht es dem-
gegenüber auch um zeitlich träge Adaptionen der
Infrastruktur sowie der Kultur.

Gegen die Aussagekraft von Abbildung 2 kann na-
türlich eingewendet werden, daß auch noch andere
Faktoren, insbesondere die Siedlungsdichte, eine
Rolle spielen; das ist richtig, aber eine vertiefte
Analyse ergibt, daß der Faktor Preise trotz allem
der bei weitem dominierende ist. In Abbildung 2
spielt schließlich auch die Tatsache eine Rolle, daß
in Japan, Italien, den Niederlanden oder Deutsch-
land das Eisenbahnwesen, die Küsten- und die
Binnenschiffahrt noch funktionieren, während sie
in den USA und in Kanada in den Jahrzehnten bil-
ligen Treibstoffs nach ihrer vormaligen Blüte fast
völlig zusammengebrochen sind. Für den amerika-
nischen Unternehmer sieht das Transportieren auf



Lastwagen „ökonomischer“ aus als der Transport
mit den umweltfreundlicheren und energiesparen-
den Transportmitteln Bahn und Schiff. Bald war
der Punkt erreicht, wo sich das Aufrechterhalten
der kostenaufwendigen Hafen- und Eisenbahnin-
frastruktur nicht mehr rentierte und auch mit Sub-
ventionen kaum aufrechterhalten werden konnte.
Erst seit der Ölkrise zu Beginn der siebziger Jahre
gibt es in Nordamerika zaghafte Versuche, wenig-
stens den Güterverkehr mit der Bahn vor dem end-
gültigen Aus zu retten.

Abbildung 2 enthält ferner eine wichtige Warnung
vor dem Glauben, man könne das Problem des
Energieverbrauchs im Verkehr durch Effizienz-
standards lösen. Das einzige Land, in welchem sol-
che Standards eingeführt worden sind, sind die
USA: Mit der CAFE (Corporate Average Fleet
Efficiency)-Regelung ist es den Amerikanern je-

doch noch nicht einmal gelungen, ihren Pro-Kopf-
Treibstoffverbrauch auf das Niveau des Nachbar-
landes Kanada zu senken. Die Folge der erhöhten
Treibstoffeffizienz der Autos - bei im Weltver-
gleich sehr niedrigen Treibstoffpreisen - war, daß
die Amerikaner noch mehr mit dem Auto fuhren.

Durch eine Erhöhung der Treibstoffpreise sollte
man den Pro-Kopf-Treibstoffverbrauch langfristig
gegenüber dem japanischen bzw. italienischen Ni-
veau noch um einen weiteren Faktor 3 senken kön-
nen. Autos mit einer dreifach höheren Energieeffi-
zienz sind bereits konstruiert worden, und auch bei
der Verlagerung des Verkehrs von der Straße auf
Schiene und Wasserwege läßt sich bei anhalten-
dem technischem Fortschritt ohne nennenswerten
Komfortverlust noch eine weitere Verminderung
des Treibstoffverbrauchs herbeiführen.



Was für den Verkehrssektor gilt, gilt erst recht für
den Wärmebedarf bei Gebäuden. Durch den Ein-
satz von Baustoffen mit „transparenter Wärme-
dämmung“ läßt sich der Energiebedarf gegenüber
den heutigen Durchschnittswerten wenigstens um
einen Faktor 5 vermindern. Mit konventioneller
verbesserter Wärmedämmung nach schwedischem
Standard läßt sich mindestens ein Faktor 3 errei-
chen. Bei Gebäuden dauert es allerdings noch deut-
lich länger, bis entsprechende Erfolge erzielt wer-
den, da die Altbausubstanz naturgemäß nur relativ
langsam „nachgerüstet“ werden kann. Ein Zeit-
raum von 40 Jahren zur Erreichung einer Drittelung
des Energiebedarfs ist dabei nicht übermäßig ehr-
geizig. Allerdings muß auch hierfür insgesamt ein
deutlicher Anstieg der Energiepreise mithelfen.
Und es müssen die Interessen derjenigen, die die
Wärmedämmungsinvestitionen zu bezahlen und
derjenigen, die die Heizölrechnung zu begleichen
haben, miteinander in Übereinstimmung gebracht
werden. Hierfür bietet sich das sogenannte Con-
tracting an, bei dem der Mieter für die Dienstlei-
stung „behagliche Wärme“ an einen Unternehmer
bezahlt, welcher dann das wirtschaftliche Optimum
zwischen Investitionskosten und Verbrauchskosten
ermittelt und herausholt; eben dieses Optimum
liegt viel weiter auf der Seite des Einsparens, wenn
die Energiepreise insgesamt hoch sind.

•
Verkehr und Wohnungsmarkt sind zwei Bereiche, in
denen wir uns den ökologischen Strukturwandel be-
sonders leicht vorstellen können, weil er sich in voll-
kommen vertrauten Funktionsbereichen abspielt.
Beim Strukturwandel in der Industrie, im Handel,
Kleingewerbe, bei weiteren Dienstleistungen und
häuslicher Eigenarbeit fällt es schwerer. Es gibt aber
keinen Grund, warum hier nicht ebenfalls ein Faktor
3, 4 oder 5 in absehbarer Zeit erreicht werden soll.
Gleiches gilt für den Gesamtbereich der Landwirt-
schaft und der Ernährung, den Tourismus (soweit
dieser nicht beim Verkehr schon erfaßt ist) und für
andere, im einzelnen nicht so sehr ins Gewicht fal-
lende Bereiche des Energieverbrauchs6 .

6 Vgl. z.B. Eberhard Jochem u.a., Emissionsminderung
durch rationelle Energienutzung, in: Enquete-Kommission
„Vorsorge zum Schutz der Erdatmosphäre“ des 11. Deut-
schen Bundestages, Energie und Klima-Studienprogramm,
Bd.2, Bonn-Karlsruhe 1990, S. 1125-1221.

IV. Steigende Energiepreise und
ökologische Steuerreform

Mit der Erwähnung des Einsparpotentials und der
Preiselastizität der verschiedenen Bereiche des

Energieverbrauchs ist zugleich auch die in meinen
Augen wichtigste politische Maßnahme für die Be-
wältigung des unausweichlichen ökologischen
Strukturwandels angedeutet: Es geht darum, die
Energie insgesamt so teuer zu machen, daß die er-
forderlichen Produktivitätszuwächse auch wirklich
erreicht werden.

Sozial- und wirtschaftspolitisch ist dies auf den er-
sten Blick eine Schreckensvision. Werden wir
durch hohe Energiepreise nicht unserer Wettbe-
werbsfähigkeit beraubt und schädigen wir nicht
ganz spezifisch die weniger begüterten Bevölke-
rungsschichten? Beides muß nicht sein. Es kommt
ganz darauf an, wie die Energiepreiserhöhung ge-
staltet wird. Da eine kurzfristige Preiselastizität
ohnehin kaum existiert, ist es auch völlig überflüs-
sig, brutale Preissignale an den Anfang der Strate-
gie zu setzen. Vielmehr muß es darum gehen, lang-
fristige Investitionssicherheit für energieeinspa-
rende Maßnahmen zu gewährleisten. Hierfür ist es
völlig ausreichend, wenn der Energiepreis jedes
Jahr um ungefähr 5 Prozent (inflationsbereinigt)
angehoben wird. Bei einem durchschnittlichen
Energiekostenanteil der privaten Haushalte von
etwa 5 Prozent würde eine Energieverteuerung um
5 Prozent auf den ersten Blick eine Lebenshaltens-
kosten-Verteuerung um lediglich 0,25 Prozent be-
wirken. Nimmt man ferner an, daß sich die Ener-
gieproduktivität um durchschnittlich 3 Prozent pro
Jahr steigern läßt, dann bleibt eine jährliche Ver-
teuerung der Energiedienstleistungen von durch-
schnittlich nur noch 0,1 Prozent übrig. Darüber
hinaus wäre politisch zu fordern, daß der Staat die
durch Energiesteuern eingenommenen Gelder
ohne jeden Abzug wieder an die Steuerzahler zu-
rückgibt und daß er denjenigen Personenkreisen,
die gar keine Steuern zahlen, den die durchschnitt-
liche Verteuerung der Lebenshaltungskosten aus-
gleichenden Betrag erstattet. So bliebe am Ende
keine Verteuerung übrig, und dennoch bestünde
ein starker Anreiz, die über die Jahre sehr fühlbar
ansteigenden Energiekosten durch geschickte Ver-
meidungsinvestitionen abzufangen.

Für die Industrie gilt im Prinzip das gleiche. Hier
ist das Bild sogar noch günstiger. Die durchschnitt-
lichen Energiekosten betragen hier nur 3,5 Pro-
zent, und die Industrie ist in höherem Maße als die
Privathaushalte darauf eingerichtet, bei ihren In-
vestitionen langfristige geschäftliche Vernunft wal-
ten zu lassen. Bei besonders energieintensiven Be-
trieben ließe sich darüber verhandeln, ob durch
eine zeitweilige Verminderung der zu zahlenden
Energiesteuer dafür gesorgt werden kann, daß be-
reits existierende Anlagen noch voll abgeschrieben
werden können, so daß keine wirtschaftlichen Ver-



Udo E. Simonis: Kooperation oder Konfrontation: Chancen einer globalen Klimapolitik

Aus Politik und Zeitgeschichte, B 16/92, S. 21-32

Produzenten und Konsumenten, Ökonomen und Ökologen, Planer und Politiker werden sich in Zukunft
nicht mehr nur mit Wachstums- und Entwicklungsprozessen, sondern zunehmend mit Reduzierungs- und
Umverteilungsprozessen beschäftigen müssen. Dies gilt auch und nicht zuletzt angesichts des bisher bedeu-
tendsten globalen Umweltproblems, der durch sogenannte Treibhausgase bewirkten Klimaveränderung und
deren Folgen. Die Industrieländer waren und sind die Hauptverursacher dieses Problems. Die Entwick-
lungsländer würden unter Einhaltung des „Standardentwicklungsweges“ zu Hauptverursachern werden
können. Ökologisch gesehen werden sie, das ist absehbar, die Hauptleidtragenden der Klimaveränderung
sein. Ökonomisch gesehen hängt die Kosteninzidenz von der Art der Präventions- und Anpassungsmaßnah-
men, von den vereinbarten institutioneilen Vorkehrungen und von der Klugheit der globalen Umweltdiplo-
maten ab.

Einige dieser Maßnahmen, Vorkehrungen und Diplomatien werden in diesem Beitrag vorgestellt, wobei
hier das bei weitem wichtigste Treibhausgas, das Kohlendioxid (CO2), als Fallbeispiel genommen wird. Mit
der möglichen Unterzeichnung einer globalen Klimakonvention und der Vereinbarung eines globalen CO2-
Protokolls sind eine Reihe komplizierter Fragen verbunden, darunter jene, wie man die aus ökologischer
Sicht erforderlichen Pflichten der Emissionsreduzierung bestimmen und zwischen Nord und Süd, Industrie-
ländern und Entwicklungsländern verteilen kann bzw. verteilen sollte. Hierzu werden entsprechende Mög-
lichkeiten aufgezeigt und Handlungsempfehlungen unterbreitet.

Ernst Ulrich von Weizsäcker: Ökologischer Strukturwandel als Antwort auf den
Treibhauseffekt

Aus Politik und Zeitgeschichte, B 16/92, S. 33-38

Drohende Klimaveränderungen zwingen zum politischen Handeln. Während aber die klassische, schad-
stoffbezogene Umweltpolitik noch weitgehend ohne Änderung der Industriestruktur, der Infrastruktur und
der Kultur auskommen konnte, muß eine Klimaschonungspolitik einen tiefgreifenden Strukturwandel her-
beiführen. Während der bisherige technische Fortschritt und Strukturwandel hauptsächlich die Arbeitspro-
duktivität erhöht hat, muß der künftige Fortschritt schwerpunktmäßig die Energieproduktivität erhöhen.
Damit dies geschieht, sollte vor allem der Preis für fossile (und nukleare) Energie erhöht werden. Die
langfristige Preiselastizität für Energiepreise ist groß, die kurzfristige klein. Daher kann die Preisanhebung
sehr langsam vor sich gehen, sie muß aber langfristig vorhersehbar sein. Wenn dies durch eine sanfte und
langfristige ökologische Steuerreform bewirkt wird, sollte der Strukturwandel sogar als ökonomischer Nut-
zen in Erscheinung treten (während der klassische Umweltschutz immer als Kostenfaktor wirkt). Damit
wird diese Strategie auch für weniger wohlhabende Länder attraktiv.
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